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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ 
ՅԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ 1894—1923 ԹԹ. ՀԱՄԱՌՕՏ ԱԿՆԱՐԿ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Յօդուածում լուսաբանւում է 1894—1923 թթ․ հայ ժողովրդի հանդէպ
Օսմանեան պետութեան իշխող վարչակարգերի համակարգուած կերպով
իրականացրած ցեղասպանութիւնը՝ որպէս մէկ միասնական շարունակա
կան քաղաքականութիւն, որն իր գագաթնափուլին հասաւ Մեծ եղեռնի
տարիներին։
Գերազանցապէս գերմանալեզու եւ հայ պատմագիտութեան մէջ դե

ռեւս գիտական շրջանառութեան մէջ չդրուած սկզբնաղբիւրների հիման
վրայ նախ ներկայացւում են 1878 թ․ Բեռլինի պայմանագրով Հայկական
բարենորոգումներիիրականացմանպատասխանատուութիւննստանձնած
արեւմտեան մեծ տէրութիւնների անգործութեան պայմաններում Հայկա
կանհարցըհայերինբնաջնջելումիջոցովլուծելու՝սուլթանԱբդուլՀամիդ
Բ․ եւ նրակառավարութեանորդեգրածքաղաքականութիւնըեւդրաար
դիւնքում 1894—1896 թթ․ սանձազերծուած պարբերական կոտորածները,
որոնցզոհդարձանշուրջ300 000հայեր։Ադանայիեւյարակիցշրջանների
հայ բնակչութեան 1909թ․ կոտորածը,աւելի ուշ՝ Օսմանեանպետութեան
գրեթէողջհայժողովրդիտեղահանութիւննուսպանդըփաստեցին,որիշ
խանութեանեկածերիտթուրքերըոչմիայնհամիդեանցեղասպանքաղա
քականութեանշարունակողներնէին,այլեւայդհարցումշատաւելիվճռա
կանուարմատականէինգործում՝ջանալովբնաջնջելողջժողովրդին,որի
թուաքանակը, ըստ Կ․ Պոլսի գերմանական դեսպանութեան տուեալների,
կազմումէրշուրջ2,5միլիոն։1915—1917թթ․նրանցիցաւելիքան1,5միլի
ոնըսպանուեց,իսկառեւանգուածեւբռնիիսլամացածհայերիթիւնանց
նումէրքառորդմիլիոնից։Հայոցվերջինբեկորներըերկրիցարտաքսելու
միջոցովքեմալականիշխանութիւններիաւարտինհասցրածցեղասպանու
թիւնըլուսաբանելովհանդերձ՝հանգամանալիցանդրադարձէկատարւում
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նաեւայդհարցումարեւմտեանմեծտէրութիւններիորդեգրածհանդուրժո
ղականքաղաքականութեանըեւնրանց՝իմասնաւորիկայսերականԳեր
մանիայի,մեղսակցութեաննուպատասխանատուութեանը։

ASCHOT	HAYRUNI
Prof. Dr., SUJ

DER GENOZID AN DEN ARMENIERN ALS 
KONTINUIERLICHES VERBRECHEN VON 1894 BIS 1923. 

EIN KURZER ÜBERBLICK1

EINLEITUNG

In	 dem	 im	 Anschluss	 an	 den	 Russisch-Türkischen	 Krieg	 1877—78	 ge-
schlossenen Vorfriedensvertrag von San-Stefano verpflichtete sich die osma-
nische Regierung in Art. 16, ohne weiteren Zeitverlust Reformen in den im 
Hoheitsgebiet	des	Reiches	verbleibenden	armenischen	Provinzen	durchzufüh-
ren,	um	das	Leben	und	das	Eigentum	armenischer	Christen	zu	schützen.2	Die	
russische	Armee	 sollte	 als	Garant	noch	 sechs	weitere	Monate	 in	den	von	 ihr	
besetzten	ostanatolischen	bzw.	westarmenischen	Gebieten	bleiben.	Die	dama-
ligen	sechs	europäischen	Großmächte	aber,	allen	voran	Großbritannien,	setz-
ten	bei	den	Friedensverhandlungen	in	Berlin	1878	eine	Revision	des	bilatera-
len	Vorfriedensvertrages	 durch,	wobei	 sie	 die	 Signifikarmächte	 des	 Berliner	

1* Ստացուելէ`4.05.2023,գրախօսուելէ`8․05.2023:Էլ.հասցէ`hayruniashot@gmail.com:
2	 Art.	16.	des	Vorfriedensvertrages	von	San-Stefano	lautete:	„Da	der	Abzug	der	russischen	Trup-

pen	aus	dem	von	ihnen	besetzten	Gebiet	Armeniens,	das	den	Türken	zurückgegeben	werden	soll,	Ver-
anlassung	zu	Konflikten	und	Verwicklungen	geben	könnte,	die	die	Aufrechterhaltung	der	guten	Bezie-
hungen	zwischen	den	beiden	Ländern	unmöglich	machen	würde,	so	verpflichtet	sich	die	Hohe	Pforte,	
ohne	weiteren	Verzug	die	durch	örtliche	Bedürfnisse	in	den	von	Armeniern	bewohnten	Provinzen	er-
forderten	Verbesserungen	und	Reform	ins	Werk	zu	setzen	und	den	Armeniern	Sicherheit	vor	Kurden	
und	Tscherkessen	zu	garantieren.“	Siehe	Azatyan,	Henrik	(Hg.):	Čạkatagrakan paymanagrer, Erevan 
2002,	S.	47.	Vgl.	Lepsius,	 Johannes:	Armenien	und	Europa.	Eine	Anklageschrift	wider	die	christli-
chen	Großmächte	und	ein	Aufruf	an	das	christliche	Deutschland,	3.	vermehrte	Auflage,	Berlin-Westend	
1897,	S.	44.
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Vertrages	zu	Garanten	für	die	Umsetzung	der	„armenischen	Reformen“	mach-
ten.3	Tatsächlich	gelang	es	der	osmanischen	Staatsführung,	die	Umsetzung	der	
Verwaltungsreform	in	den	betreffenden	armenischen	Provinzen	36	Jahre	lang	
zu	 verschleppen;	 auch	 die	 Uneinigkeit	 der	 Signifikare	 selbst	 verzögerte	 die	
Reformen.

DIE SYSTEMATISCHEN MASSAKER VON 1894—1896

Der	panislamisch	agierende	Sultan	Abdülhamit	 II.	 sah	durch	die	europäische	
Einmischung	die	Integrität	seines	Landes	bedroht	und	beschloss,	die	bereits	inter-
nationalisierte	Armenische	Frage	 durch	 die	Dezimierung	und	Ermordung	der	Ar-
menier	zu	lösen.	Er	begann,	eine	planmäßige	administrative	Verfolgung	gegen	sie	
einzuleiten	und	vor	allem,	ab	1891,	nomadische	Kurdenstämme	–	die	so	genannten	
„aşiret/eşiret“-Kurden	–	in	den	sogenannten	Hamidiye-Regimentern	zu	organisieren	
und	zu	bewaffnen.4

Bereits	im	August	1894	überfielen	irreguläre	Hamidiye-Einheiten	und	ande-
re	 osmanisch-türkische	Truppen	 auf	Befehl	 der	Regierung	 die	Dörfer	 des	 über-
wiegend	von	Armeniern	bewohnten	Kaza	Sason	(Sancak	Muşch,	Provinz	Bitlis),	
deren	Bevölkerung	ausgeplündert	und	massakriert	wurde.5 England, Russland und 
Frankreich	legten	daraufhin	der	osmanischen	Regierung	ein	Reformprogramm	für	
die	sechs	armenischen	Provinzen	bzw.	Vilayets6	Erzurum,	Bitlis,	Van,	Mamuretül-

3	 Art.	61	des	Berliner	Vertrages	lautete:	„Die	Hohe	Pforte	verpflichtet	sich,	ohne	weiteren	Zeit-
verlust	 die	Verbesserungen	 und	Reformen	 ins	Leben	 zu	 rufen,	welche	 die	 örtlichen	Bedürfnisse	 in	
den	von	den	Armeniern	bewohnten	Provinzen	erfordern,	und	für	die	Sicherheit	derselben	gegen	die	
Tscherkessen	und	Kurden	einzustehen.	Sie	wird	in	bestimmten	Zeiträumen	von	den	zu	diesem	Zwecke	
getroffenen	Maßregeln	den	Mächten,	welche	die	Ausführung	derselben	überwachen	werden,	Kennt-
nis	 geben.“	 Siehe	Azatyan,	Henrik	 (Hg.):	 Čạkatagrakan	 paymanagrer,	 S.	 60—61. Vgl. Vertrag zwi-
schen	Deutschland,	Österreich-Ungarn,	Frankreich,	Großbritanien,	Italien,	Russland	und	der	Türkei,	
in:	DRGB,	Nr.	31,	11.	Sept.,	1878,	S.	307	ff.

4	 Ein	Verwaltungserlass	garantierte	Straffreiheit	für	Delikte,	die	an	Armeniern	begangen	wurden.	
Beamte,	die	 sich	besonders	brutal	hervortaten,	 sollten	 sogar	belohnt	werden.	Siehe	Lepsius,	 J.:	Die	
armenischen	Reformen,	in:	DCO,	1913,	S.	180.

5	 Kirakosyan,	Arman:	 T’owrk’akan	 bṙnatirowt’yan	 dem	 arewmtahayowt’yan	 ëndvzowmnerë	
1890-akan	t’t’․	skzbin,	 in:	Hayoc’	patmowt’yown,	hator	III,	girk’	aṙaǰin,	Erewan	2010,	S.	515—519.	
Die	Zahl	der	in	Sason	geplünderten	und	verbrannten	Dörfer	belief	sich	auf	40,	während	über	10	000	
Menschen	getötet	wurden.	A.a.O.,	S.	518.

6	 Der	Begriff	„Vilayet“	(veraltete	Populärtranskription	„Wilajet“)	stammt	aus	dem	Arabischen	
und	bedeutet	 „Provinz“.	Die	genannten	Vilayets	bildeten	dabei	 einen	Teil	Hocharmeniens	bzw.	des	
historischen Siedlungsraums der Armenier seit der vorgeschichtlichen Zeit.
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Aziz	 	 (Harput),	Diyarbakir	und	Sivas	vor,	das	diese	nach	 langem	Zögern	unter-
schreiben	musste.

Die	Reform	wurde	aber	nicht	ausgeführt,	und	Abdülhamit	II.,	von	der	Straflo-
sigkeit	für	die	Verbrechen	in	Sason	ermutigt,	ließ	im	Gegenteil	schon	im	Jahr	1895	
landesweit	weitere	systematische	Massaker	verüben,	so	beispielsweise	in	Konstan-
tinopel	 (30.	 September),	Akhisar	 (3.	 Oktober),	 Trapezunt	 (8.	 Oktober),	 Erzincan	
(21.	Oktober),	Bayburt	(25.	Oktober),	Bitlis	(27.	Oktober),	Erzurum	(30.	Oktober),	
Arabkir	(1.-5.	November),	Harput	(10.	November),	Sivas	(12.	November),	Diyarba-
kir	(1.	November),	Malatya	(4.-9.	November),	Amasia	(15.	November),	Marsovan	
(15.	November),	Marasch	(18.	November),	Kayseri	(30.	November)	und	Urfa	(28.-
29.	Dezember).7

Diesen	Massakern,	denen	im	Jahr	1896	weitere	in	Eğin	(arm.	Akn),	Van	und	
anderen	Orten	folgten,	fielen	über	300	000	Menschen	ohne	Unterschied	von	Al-
ter und Geschlecht zum Opfer. Viele Tausende wurden zwangsislamisiert. Rund 
250	000	weitere	Armenier	flüchteten	ins	Ausland.8	„Der	Vernichtung	des	arme-
nischen	Volkes	 liegt	 ein	 einheitlicher,	 schon	 seit	 Jahren	vorbereiteter	Plan	zu-
grunde“,	schrieb	Lepsius	auf	der	Grundlage	seiner	detaillierten	Nachforschun-
gen,	„der	in	den	letzten	Monaten	des	vergangenen	Jahres	infolge	des	Vorgehens	
der	 Mächte	 mit	 überstürzter	 Hast	 zur	 Ausführung	 gebracht	 wurde.	 Während	
schon	 seit	 Jahren	die	 von	der	Regierung	bestellten	Werkzeuge	 zur	Zerstörung	
in	aller	Stille	und	mit	möglichst	wenig	Aufsehen	arbeiteten,	sah	sich	die	Hohe	
Pforte	durch	die	drohenden	armenischen	Reformen	genötigt,	den	Prozess	zu	be-
schleunigen	und,	selbst	auf	die	Gefahr	hin,	ganz	Europa	in	Empörung	zu	setzen,	
mit einem Schlag das armenische Volk zu vernichten und dem verhassten Chris-

7	 Lepsius,	J.:	Die	armenischen	Reformen,	S.	214.	
8	 Siehe	 Badalyan,	 Geġam:	Arewmtahayowt’yan	 1890-akan	 t’t’․	 kotoraçneri	 žoġovrdagrakan	

ewn	tntesakan	hetewank’nerë,	in:	Hayoc’	patmowt’yown,	hator	III,	girk’	aṙaǰin,	Erewan	2010,	S.	542.	
„Es	war	mit	großer	Sorgfalt	darauf	gesehen“,	so	Lepsius,	„dass	von	allen	Männern	von	Einfluss,	Bil-
dung	und	Wohlstand	(nämlich	gerade	denen,	die	bei	der	Durchführung	der	Reformen	einen	Anteil	an	
der	Verwaltung	oder	Justiz	hätten	nehmen	können)	möglichst	keiner	übrig	blieb.	[…]	Da	man	diese	
Auslese	dem	Pöbel	nicht	mit	genügender	Sicherheit	anvertrauen	konnte,	wurden	von	den	Valis	selbst	
solche	Listen	ausgestellt	und	den	Soldaten	 in	die	Hand	gegeben.“	Lepsius,	 J.:	Armenien	und	Euro-
pa,	S.	40.	Obwohl	dem	Morden	und	dem	Plündern	eine	einheitliche	Methode	zugrunde	lag,	nämlich,	
„in	möglichst	kurzbegrenzter	Zeit	eine	möglichst	große	Zahl	von	Armeniern	totzuschlagen	und	ihnen	
möglichst	alle	ihre	Habe	abzunehmen	und	ihren	Besitz	zu	vernichten“,	ließen	sich	die	Mörder	überall	
auch	einen	„schrankenlosen	Spielraum“	für	ihre	„mordlustige	Phantasie“	offen.	Dazu	gehörten	massive	
Schändungen	und	Entehrungen,	Folterungen	und	Verstümmelungen	jeglicher	Art.	Für	Ausführlicheres	
darüber	siehe	a.a.O.,	S.	11—23,	40.
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tentum, welches immer wieder die Sympathie Europas erweckte, ein schnelles 
Ende	zu	bereiten.	Ein	einheitlicher	Plan	in	Bezug	auf	Ort,	Zeit,	Nationalität	der	
Opfer	 und	 sogar	 auf	 die	 des	Mordens	 und	 Plünderns,	 lag	 der	Gesamtheit	 der	
Massacres	zu	Grunde.“9

In	Bezug	auf	den	Ort	waren	die	Massaker	zunächst	auf	das	Territorium	jener	
sechs	Provinzen,	in	denen	Reformen	eingeführt	werden	sollten,	beschränkt.	Aller-
dings	 griffen	 diese	 auch	 auf	 die	 Provinzen	Aleppo,	Adana	 und	Angora	 (Ankara)	
über,	weil	die	osmanisch-türkische	Regierung	fürchtete,	dass	die	Mächte	auch	für	
diese	Provinzen	bzw.	für	bestimmte	Bezirke	derselben,	in	denen	eine	kompakte	ar-
menische	Bevölkerung	vorhanden	war,	Reformen	fordern	könnten.10

Die	osmanischen	Zivil-	und	Militärbehörden	hatten	nicht	nur	die	Vorbereitung	
der	 Massaker	 selbst	 in	 die	 Hand	 genommen,11	 sondern	 vielfach	 beteiligten	 sich	
höchste	 Beamten	 an	 den	 Massakern,	 der	 Plünderung	 und	 der	 Zwangskonvertie-
rung.12	Über	die	Beteiligung	der	regulären	Truppen	an	den	Massakern	und	der	Plün-
derung	hinaus	oblag	ihnen	in	den	meisten	Fällen	auch	die	Führung.13 Es waren also 
gut	 vorbereitete	 und	 systematisch	 durchgeführte	Massaker,	 die	 einen	 politischen	
Hintergrund	besaßen.	Wie	Lepsius	 zutreffend	 feststellte,	waren	diese	 „eine	 admi-
nistrative	Maßregel	der	Hohen	Pforte“,	welche	einzig	den	Zweck	hatte,	die	von	den	

9	 A.a.O.,	S.	38.
10	 Ebd.
11	 Sie	hatten	beispielsweise	vor	Ausbruch	der	Massaker	die	systematische	Entwaffnung	der	ar-

menischen	Bevölkerung	erzwungen,	während	sie	die	muslimische	Bevölkerung	im	Besitz	ihrer	Waf-
fen	ließen	und	überdies	die	türkische	und	kurdische	Bevölkerung	reichlich	mit	Waffen,	zum	Teil	aus	
den	Militärdepots,	 versorgten.	 Zur	Vorbereitung	 gehörten	 auch	 die	 systematische	Anstachelung	 der	
muslimischen	Bevölkerung	zum	Morden	und	zur	Plünderung,	was	oft	durch	Valis	(Provinzgouverneu-
ren)	und	Militärkommandanten	geschah,	die	Erteilung	der	Instruktionen	zum	Überfall	auf	armenische	
Dörfer	und	Stadtquartiere,	die	Täuschung	der	armenischen	Bevölkerung	durch	die	Zusicherung	ihres	
Schutzes	sowie	durch	Einquartierung	von	Militär	und	die	Rekrutierung	von	Reservisten,	die	scheinbar	
zur	Aufrechterhaltung	der	Ordnung	bestellt	waren,	in	Wahrheit	aber	angewiesen	wurden,	an	den	Mas-
sakern	und	Plünderung	teilzunehmen.	A.a.O.,	S.	30.	

12	 Die	Zivil-	 und	Militärbehörden	 selbst	 legten	den	Ausbruch	 jedes	Massakers	 auf	 einen	be-
stimmten	Tag	und	 eine	 bestimmte	Stunde	 fest,	 setzten	 auch	 eine	 bestimmte	Zeit	 von	Stunden	oder	
Tagen	an,	während	der	dem	Pöbel,	den	Kurden	und	dem	Militär	straflose	Freiheit	zum	Morden	und	
Plündern	gewährt	wurde.	Sie	wiesen	Hilfegesuche	der	armenischen	Bevölkerung	ab	oder	nahmen	die	
Bittsteller	fest.	Sie	ließen	auch	die	Massaker	durch	Trompetensignale	oder	andere	Zeichen	einleiten	und	
beschließen.	Vor,	während	und	nach	den	Massakern	nahmen	sie	zahlreiche	Festnahmen	von	Armeniern	
vor,	die	ohne	Einleitung	eines	Rechtsverfahrens	zum	größten	Teil	in	Gefängnissen	„den	entsetzlichsten	
Torturen	ausgesetzt“	und	getötet	wurden.	Sie	befehligten	dabei	die	an	den	Massakern	teilnehmenden	
Kurden und Tscherkessen und sicherten sich durch die ihnen unterstellten Truppen oder Gendarmen 
einen	Anteil	an	der	Beute.	Ebd.

13 A.a.O., S. 26.
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Großmächten geforderten „armenischen Reformen“ durch Vernichtung des armeni-
schen	Volkes	obsolet	zu	machen.14

Die	 europäischen	 (Garantie-)Mächte	 des	 Berliner	 Vertrages	 waren	 über	 die	
Massaker	 gut	 informiert.	Bereits	 am	 4.	 Februar	 1896	war	 eine	 Statistik	 der	Bot-
schafter der sechs Großmächte in Konstantinopel in einer Kollektivnote an die Hohe 
Pforte	überreicht	worden,	die,	beginnend	mit	dem	Blutbad	von	Trapezunt	am	8.	Ok-
tober,	alle	Massaker	im	Jahr	1895	verzeichnete	und	genaue	Anga	ben	der	Orte,	Daten	
und	Zahlen,	der	Toten	und	Verwundeten	enthielt.	Obwohl	naturgemäß	die	Quellen	
selbst	für	die	Konsuln	der	Mächte	im	Innern	Kleinasiens	viel	zu	beschränkt	waren,	
führte	doch	dieser	Geheimbericht	nicht	weniger	als	88.243	getötete	Armenier,	2.493	
geplünderte	und	zerstörte	Dörfer,	568/77	geplünderte	und	zerstörte	Kirchen/Klös-
ter,	12	höhere	Geistliche	(Archimandriten,	Bischöfe	und	Äbte)	sowie	179	Priester	
und	Prediger	als	ermordet,	646	Dörfer	als	zwangsweise	zum	Islam	konvertiert,	55	
Priester	als	zwangsweise	islamisiert,	dazu	nicht	weniger	als	328	christliche	Kirchen	
als	 in	Moscheen	verwandelt	auf.	Die	Zahl	der	Notleidenden	und	Hilfsbedürftigen	
wurde	von	der	amtlichen	Statistik	der	Botschafter	auf	546	000	veranschlagt.15

14	 A.a.O.,	S.	49.	Es	war	daher	auch	leicht	verständlich,	warum	allein	die	Armenier	nach	Inst-
ruktionen	der	 türkischen	Regierung	massakriert	werden	mussten,	während	andere	christliche	Bevöl-
kerungen	 im	Reich	verschont	bleiben	sollten.	„Auch	 in	Bezug	auf	die	Nationalität	der	Opfer	waren	
strikte	Ordres	gegeben“,	so	Lepsius.	„Der	Schlag	sollte	nur	die	Armenier	 treffen.	 In	vielen	Städten,	
die	Massacres	hatten,	sind	starke	griechische	Bevölkerungen.	Niemand	hat	sie	angerührt.	Wenn	trotz	
vorheriger	Warnung	seitens	der	Behörden	doch	etliche	Griechen	umkamen,	war	es	ein	Zufall.	Noch	
während	der	Massacres	trafen	strengste	Befehle	ein,	die	Griechen	zu	schützen.	Man	wusste	in	Kons-
tantinopel,	dass	man	im	Falle	eines	Angriffs	auf	die	griechische	Konfession	es	sofort	mit	Russland	zu	
tun	bekommen	würde.	Solche	Ordres	allein	schon,	die	den	Schutz	der	Behörden	auf	eine	Konfession	
beschränkten,	erklärten	die	andere,	die	armenische,	für	vogelfrei.	Übrigens	gelang	es	im	Wilajet	Aleppo	
und	Diarbekir	doch	nicht,	dem	entfesselten	muhammedanischen	Fanatismus	solche	Schranken	aufzu-
erlegen.	Die	Syrer,	Jakobiten	und	Chaldäer	wurden	trotz	der	Befehle	von	oben	mit	den	Armeniern	über	
einen	Kamm	geschoren.“	A.a.O.,	S.	39.	„Was	sind	die	armenischen	Massacres?“,	schrieb	Lepsius	ferner	
diesbezüglich,	„Ohne	Frage:	ihrem	Ursprung	nach	ein	rein	politisches	Ereignis,	genauer	gesagt,	eine	
administrative	Maßregel.	Aber	die	Tatsachen	beweisen	es,	dass	bei	dem	Charakter	des	mohammedani-
schen	Volkes,	der	auch	in	den	politischen	Leidenschaften	nur	religiösen	Motiven	zugänglich	ist,	diese	
administrative	Maßregel	die	Form	einer	Christenverfolgung	von	riesigem	Maßstabe	annehmen	musste	
und	angenommen	hat.	Soll	uns	etwa	wegen	des	politischen	Ursprungs	dieser	Religionsverfolgung	ver-
boten	sein,	,von	den	um	ihres	Christenglaubens	willen	verfolgten	Armeniern	zu	reden?‘	Dann	hat	es	
nie	in	der	Welt	Religionsverfolgungen	gegeben,	denn	alle	ohne	Ausnahme	standen	mit	politischen	Be-
wegungen	in	Wechselwirkung,	und	selbst	der	Tod	Christi	wäre	nichts	als	ein	politisches	Ereignis,	weil	
politische	Motive	bei	seiner	Verurteilung	den	Ausschlag	gaben.“	A.a.O.,	S.	19.

15	 Siehe	Lepsius:	Armenien	und	Europa,	S.	180.	Vgl.	Lepsius,	J.:	30	Jahre	Deutscher	Orient-
Mission,	in:	DO,	1925,	S.	130.	Dies	war	das	Ergeb	nis	eines	schon	Anfang	Februar	1896	gedruckten	
Berichtes,	worin	es	nur	um	die	Blutbäder	vom	8.	Oktober	bis	Ende	1915	ging.	
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Die	europäischen	Mächte	übten	zwar	Kritik	an	den	Massakern,	jedoch	war	kein	
europäischer	Staat	bereit,	militärisch	zu	intervenieren.	Der	deutsche	Kaiser	Wilhelm	
II.	nannte	den	Sultan	in	seinen	Randnotizen	zu	Depeschen,	die	ihn	1896	aus	Kon-
stantinopel	erreichten,	zwar	„einen	ekelhaften	Menschen”	und	fügte	hinzu,	dass	er	
abgesetzt	werden	müsse	und	dass	man	gegen	die	Pforte	energisch	vorgehen	solle.16 
„Das	übersteigt	doch	alles	Dagewesene“,	schrieb	er	weiter	zu	den	Massakern,	„das	
ist ja eine wahre Bartholomäusnacht.“17	Aber	auch	er	und	sein	Kabinett	waren	nicht	
bereit	einzuschreiten.18

Die	moralische	Entrüstung	 des	Kaisers	währte	 nicht	 lange,	 und	 seine	Em-
pörung	während	der	Massaker	war	nur	eine	kurze	Episode	in	der	Beziehungsge-
schichte	zwischen	ihm	und	Abdülhamit.	Die	Massaker	fanden	in	einer	Zeit	statt,	
in	der	die	deutsche	Außenpolitik	die	frühere	Bismarcksche	Zurückhaltung	aufgab	
und	neue	Wege	suchte,	um	zur	Weltmacht	zu	werden.	Denn	nach	der	Ansicht	der	
damaligen	deutschen	Machthaber	sollte	der	deutsche	Einfluss	im	Orient	verstärkt	
werden. Zur Intensivierung der deutsch-osmanischen Beziehungen reiste daher 
der	Kaiser	1898	zum	zweiten	Mal	in	das	Osmanische	Reich,	und,	die	Massaker	
von	1895/6	vollkommen	verschweigend,	bekräftigte	er	in	seiner	Rede	in	Damas-
kus	nicht	nur	seine	Freundschaft	zu	Sultan	Abdülhamit	II.,	sondern	erklärte	sich	
zum	Schutzherren	der	damals	300	Millionen	Muslime	auf	der	Welt.19 Es gelang 
dem	Kaiser	und	seinem	Kabinett,	im	Laufe	der	folgenden	Jahre	die	militärisch-

16	 Feigel,	 Uwe:	 Das	 evangelische	 Deutschland	 und	Armenien.	 Die	Armenierhilfe	 deutscher	
evangelischer	Christen	seit	dem	Ende	des	19.	Jahrhunderts	im	Kontext	der	deutsch-türkischen	Bezie-
hungen,	Göttingen	1989,	S.	41.

17	 Ebd.
18	 Hatte	es	Großbritannien	1878	noch	für	sinnvoll	befunden,	die	Integrität	des	Osmanischen	Reichs	

zu	erhalten,	während	Russland	eine	Teilung	bezweckte,	kehrten	sich	die	Ambitionen	in	den	folgenden	Jah-
ren	nahezu	um:	Russland	orientierte	sich	stärker	nach	Ostasien	und	wollte	an	der	osmanisch-türkischen	
Grenze	Ruhe	haben,	während	Großbritannien	Interesse	an	einer	Teilung	des	Osmanischen	Reiches	ge-
wann.	Treibende	Kraft	waren	die	Liberalen	William	Gladstone	und	Archibald	Rosebery.	Ende	1894,	nach	
dem	Massaker	in	Sason,	legte	die	englische	Regierung	Russland	einen	Teilungsplan	des	Osmanischen	
Reiches	vor,	allerdings	ohne	Erfolg.	Im	Sommer	1895	versuchte	auch	der	neu	ernannte	britische	Premier-
minister,	Robert	Arthur	Salisbury,	Wilhelm	II.	für	den	Teilungsplan	zu	erwärmen,	der	jedoch	ebenfalls	
ablehnte.	Die	Mächte	waren	also	über	die	Massaker	gut	informiert.	Da	ihnen	ein	Einschreiten	aber	nur	
um	den	Preis	einer	Teilung	des	Osmanischen	Reiches	möglich	schien	und	diese	vermeintlich	das	globale	
Gleichgewicht	stören	und	ein	Kriegsrisiko	vergrößern	würde,	verzichtete	man	auf	eine	Teilung	und	opfer-
te,	um	der	Erhaltung	des	Status	quo	willen,	die	Sicherheit	und	Existenz	der	Armenier.	A.a.O.,	S.	38—39,	
41.	Die	deutsche	Regierung	war	ebenfalls	über	die	Massaker	informiert,	wollte	aber	selbst	nicht	aktiv	
werden, weil sie sich die Sympathie der osmanischen Regierung nicht verscherzen wollte.

19	 A.a.O.,	S.	85.	
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politischen	 und	 Handelsbeziehungen	 mit	 dem	 Osmanischen	 Reich	 erheblich	
auszuweiten.20

DER VÖLKERMORD UND DEUTSCHAND IN DEN 
WELTKRIEGSJAHREN

Nach	30jähriger	Despotie	wurde	Abdülhamit	II.	im	Sommer	1908	vom	Komi-
tee „Einheit und Fortschritt“21	(alias	„Jungtürken“)	gestürzt	und	das	Reich	zu	einer	
konstitutionellen	Monarchie	erklärt.	Auch	wenn	Armenier,	Griechen,	Aramäer,	Ju-
den	 und	Araber	 sich	 an	 der	 konstitutionalistischen	Opposition	 gegen	 den	 Schre-
ckensherrscher	Abdülhamit	rege	beteiligt	und	auch	die	Jungtürken	bei	ihrem	Um-
sturz	unterstützt	hatten,	wurde	die	von	der	erneut	 in	Kraft	gesetzten	osmanischen	
Verfassung	(1876)	garantierte	und	von	den	Jungtürken	für	alle	Bürger	des	Reiches	
versprochene Rechtsgleichheit nie zur Realität. Einer der wenigen Scharfsinnigen, 
die	von	Anfang	an	die	durch	Machtübernahme	der	Jungtürken	allenthalten	entstan-
dene	 Begeisterung	 und	Hoffnung	 auf	 eine	 baldige	 Rechtsgleichheit	 nicht	 teilten,	
war	Lepsius.	„Der	Umschwung	der	Dinge	in	der	Türkei	erscheint	selbst	denen,	die	
ihn	herbeigeführt	haben,	wie	ein	Traum“,	so	Lepsius.	„Die	plötzliche	Genesung	des	
,kranken	Mannes‘	dünkt	dem	erstaunten	Europa	wie	ein	Wunder.	Umso	zurückhal-
tender	wird	unsere	Arbeit	über	die	nächste	und	fernere	Zukunft	der	neuen	Türkei	
sein	müssen.	Es	 ist	 in	der	Weltgeschichte	wieder	einmal	anders	gegangen,	als	 je-
dermann	dachte,	und	darum	ist	es	am	meisten	zu	schließen,	dass	auch	künftig	an-
ders	gehen	wird,	als	irgendjemand	denkt.	Man	wird	von	den	neuen	Tatsachen	lernen	
müssen,	ohne	die	alten	Erfahrungen	darüber	zu	vergessen.“22

20	 Dies	war	für	Deutschland	keineswegs	ein	gutes	Geschäft,	denn	Deutschland	investierte	weit	
mehr	in	das	osmanische	Entwicklungsland,	als	es	profitierte.	Ebd.	Die	Intensivierung	der	Orientpolitik	
ging	auch	nicht	auf	deutsche	Wirtschaftsführer	zurück	–	sie	protestierten	sogar	dagegen	-,	sondern	auf	
den	politischen	Ehrgeiz	der	damaligen	deutschen	politischen	Führung.

21	 Die	 „Jungtürken“	 gehörten	 der	 konstitutionalistischen	 Oppositionsbewegung	 im	 Osmani-
schen	Reich	an,	die	seit	1878	auf	die	Wiedereinsetzung	der	von	Abdülhamit	II.	außer	Kraft	gesetzten	
ersten	und	einzigen	osmanischen	Verfassung	hinarbeitete.	Das	Komitee	„Einheit	und	Fortschritt“	wollte	
außerdem	den	auseinanderfallenden	osmanischen	Vielvölkerstaat	durch	liberale	Reformen	stützen.	Ziel	
war	die	Stärkung	des	außenpolitisch	geschwächten	und	innenpolitisch	von	Sezessionsbestrebungen	be-
drohten	Reiches	durch	systematische	politische,	militärische	und	wirtschaftliche	Modernisierung.	Bei	
seinem	Vorgehen	gegen	das	Regime	Abdülhamits	wurde	es	von	den	politischen	Eliten	der	osmanischen	
Armenier,	Griechen,	 Juden	und	anderen	Bevölkerungsgruppen	des	Osmanischen	Reichs	unterstützt,	
denn	diese	hofften,	sich	bei	Machtübernahme	der	Jungtürken	von	Diskrimination	und	Unterdrückung	
befreien	zu	können.

22	 Lepsius,	J.:	Die	politische	und	religiöse	Wiedergeburt	des	Orients,	in:	DCO,	1908,	S.	144—145.
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Diese	 seine	 Skepsis	 wurde	 durch	 die	 Ereignisse	 der	 folgenden	 Zeit,	 als	 die	
Jungtürken	 Panislamismus,23	 Türkismus	 und	 Pantürkismus	 (Turanismus)24	 zu	Di-
rektiven	ihrer	Politik	machten,	vollkommen	bestätigt.	Als	im	Frühjahr	1909	in	der	
Provinz	Adana	(Kilikien)	Anhänger	des	gestürzten	Sultans	einen	Aufstand	organi-
sierten,	kam	es	zu	neuerlichen,	vom	Provinzgouverneur	bereits	im	März	1909	ge-
planten	Massakern	an	Armeniern,	 an	denen	 sich	ab	dem	12.	April	1909	auch	die	
von	der	jungtürkischen	Regierung	zur	Niederschlagung	des	Aufstandes	entsandten	
Regierungstruppen	beteiligten.	Die	Zahl	der	Opfer	der	„kilikischen	Massaker“	wird	
auf	30 000	geschätzt.25

Die	Balkankriege	(1912/13)	nährten	auch	unter	Armeniern	die	Hoffnung,	
dass	die	 seit	 dem	Berliner	Kongress	versprochenen,	 aber	bisher	nicht	 erfüll-
ten	Verwaltungsreformen	endlich	doch	verwirklicht	werden	könnten.	Russland	
nutzte	die	kriegsbedingte	Schwäche	des	Osmanischen	Reiches	und	ließ	einen	
Reformplan	 ausarbeiten,	 den	 es	den	übrigen	 europäischen	Mächten	und	Sig-
nifikaren	des	Berliner	Vertrages	zur	Bestätigung	vorlegte.	Während	Großbri-
tannien	 und	 Frankreich	 dem	 Plan	 zustimmten,	 befürchtete	Deutschland	 eine	
Ausweitung des russischen Einflusses im Nahen Osten und widersetzte sich 
dem Plan.

23	 Ziel	des	Panislamismus	 ist	die	Vereinigung	aller	Muslime	 in	einem	islamischen	Staat	oder	
Kalifat	 und	die	Durchsetzung	 ihrer	 Interessen.	Die	 Jungtürken	versuchten	 im	Ersten	Weltkrieg	den	
Panislamismus	zu	instrumentalisieren,	um	ihre	pantürkischen	Ideen	leichter	durchzusetzen.	Zu	Kriegs-
beginn	war	zu	diesem	Zweck	der	Aufruf	zum	Dschihad,	„Heiligen	Krieg“,	erfolgt.	

24	 Die	jungtürkische	Regierung	verfolgte	außenpolitisch	das	Ziel,	alle	Turkvölker	in	einem	Staat	
zu	vereinen.	Dieses	 „Groß-Turan“	 sollte	von	Nordchina	 (Sinkiang)	bis	Kleinasien	und	dem	Balkan	
reichen.	Es	sollte	nach	der	Eroberung	Kaukasiens	die	Errichtung	eines	Nordpersien,	Mittelasien,	Süd-
sibirien	und	den	Pamir	einschließenden	Kalifats	erfolgen.	Die	Jungtürken	verkündeten	noch	im	April	
1915	als	Kriegsziele	die	Eroberung	des	Südkaukasus	und	die	Vereinigung	aller	Turkvölker	unter	dem	
osmanischen	Sultan.	Kriegsminister	 Ismail	Enver	hielt	 die	Stoßrichtung	über	den	Kaukasus	 für	 am	
aussichtsreichsten,	um	„über	Afghanistan	nach	Indien	zu	marschieren“,	und	träumte	schon	1915	von	
einer	„Zusammenfassung	der	40	Millionen	Türken	in	einem	Reich.“	Nach	Unterzeichnung	des	Bres-
ter	Friedensvertrages	im	März	1918	steigerte	sich	die	Turanbegeisterung	im	Lande	nochmals	und	die	
jungtürkische	Regierung	ließ	sich	nicht	mehr	von	der	Verfolgung	ihrer	Turanpläne	abhalten.	Vgl.	Bihl,	
Wolfdieter:	Die	Kaukasuspolitik	der	Mittelmächte.	Teil	1:	Ihre	Basis	in	der	Orient-Politik	und	ihre	Ak-
tionen	1914–1917,	Wien	1975,	S.	155,	234	und	242.	Vgl.	Krecker,	Lothar:	Deutschland	und	die	Türkei	
im	zweiten	Weltkrieg,	Frankfurt	am	Main	1964,	S.	207.	

25	 Hofmann,	Tessa:	Verfolgung	und	Völkermord:	Armenien	zwischen	1877	und	1922,	in:	Hof-
mann,	T.	(Hg.):	Armenier	und	Armenien	–	Heimat	und	Exil.,	Reinbek	bei	Hamburg	1994,	S.	21—22. 
Dr.	Paul	Rohrbach,	der	Vorstandsmitglied	der	DOM	war	und	vom	Vorstand	schon	im	Sommer	1909	mit	
einer	Erkundigungsreise	nach	Adana	beauftragt	wurde,	berichtete	über	das	Massaker	nach	seiner	Rück-
kehr	nach	Berlin	in	einem	umfangreichen	Beitrag,	der	im	Christlichen	Orient	veröffentlicht	wurde.	Vgl.	
Rohrbach,	Paul:	Die	Wahrheit	über	Adana,	in:	DCO,	1909,	S.	145—159.
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Es	kam	deswegen	1913	zu	erneuten	Verhandlungen	zwischen	den	Botschaftern	der	
sechs	Signifikarmächte	in	Konstantinopel.	Nachdem	der	deutsche	Botschafter	manche	
wichtigen	Änderungen	zugunsten	des	jungtürkischen	Regimes	durchgesetzt	hatte,	gab	
er	seinen	Widerstand	auf.	Der	vereinbarte	gemeinsame	Reformplan	wurde	im	Januar	
1914	auch	von	der	osmanischen	Regierung	unterzeichnet26	–	nicht	aus	Überzeugung,	
sondern	aus	einer	Position	der	Schwäche.	Der	Ausbruch	des	Ersten	Weltkriegs	bot	der	
jungtürkischen	Regierung	den	Anlass,	das	Reformprojekt	aufzukündigen.

Sie	sah	im	Krieg	die	günstige	Gelegenheit,	die	bereits	durch	den	Berliner	Ver-
trag	internationalisierte	„Armenische	Frage“	dauerhaft	dadurch	zu	lösen,	indem	sie	
sich	des	Anlasses	für	ausländische	Interventionen	und	Reformdiktate	für	immer	ent-
ledigte.	Das	bedeutete	ihrer	Ansicht	nach	die	vollständige	Vernichtung	der	Armenier	
im	gesamten	osmanischen	Herrschaftsgebiet.

In	den	Kriegsjahren	1915—1916	wurde	fast	die	gesamte	armenische	Bevölke-
rung des Osmanischen Reiches, deren Zahl sich nach Schätzung der deutschen Bot-
schaft	zu	Konstantinopel	auf	zweieinhalb	Millionen	belief,27 in die mesopotamische 
Wüste	deportiert,	nachdem	ihr	immobiles	und	mobiles	Eigentum	sowie	ihr	gesamtes	
Bankkapital	von	der	Regierung	konfisziert	worden	waren.	Über	250	000	wehrpflich-
tige	Armenier	wurden	ab	Februar	1915	entwaffnet,	in	Arbeitsbataillone	gesteckt	und	
in	der	Regel	nach	Abschluss	der	Arbeiten	als	Lastenträger	oder	beim	Straßenbau	ge-
tötet;	Ende	April	und	im	Mai	1915	bzw.	unmittelbar	vor	der	Massendeportation	der	
Armenier	wurden	die	Festnahme,	Deportation	und	Tötung	der	geistigen	und	geist-
lichen	Eliten	durchgeführt.28

Bei	den	Deportationskonvois	handelte	es	sich	eigentlich	um	Todesmärsche.	Be-
troffen	waren	hauptsächlich	Frauen	und	Kinder,	weil	 die	Männer,	 sobald	 sie	 ihre	
Wohnorte verlassen hatten, in der Regel aus den Konvois ausgesondert und ermor-
det worden waren.29

26	 Vgl.	Simonyan,	Hrač’ik:	Azatagrakan	payk’ari	owġinerowm.	Girk‘	V.	Erevan	2013,	S.	852—
857.

27	 Vgl.	Der	Geschäftsträger	der	Deutschen	Botschaft	Konstantinopel,	Radowitz,	an	Reichskanz-
ler	Bethmann-Hollweg,	Telegramm	vom	04.10.1916,	Politisches	Archiv	des	Auswärtigen	Amtes	(PA/
AA),	 http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/	 $$AllDocs/1916—10—04-DE-002	 (abge-
rufen	am	23.12.2018).

28	 Für	Ausführlicheres	darüber	siehe	Dadrian,	Vahakn	N.:	The	History	of	the	Armenian	Genoci-
de:	Ethnic	Conflict	from	the	Balkans	to	Anatolia	to	the	Caucasus.	Berghahn	Books,	Oxford/Providence	
2004.	Vgl.	Kévorkian,	Raymond	H.:	The	Armenian	Genocide.	A	Complete	History.	London/New	York:	
I.	B.	Tauris	2011.

29	 Auch	bei	den	Todesmärschen	der	Frauen	und	Kinder	kam	es	öfters	zu	Massakern.
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Über	 die	Hälfte	 der	 deportierten	Armenier	wurden	 unterwegs	 ermordet	 oder	
starben,	 soweit	 nicht	 Frauen	 und	 Kinder	 von	Muslimen	 verschleppt	 wurden,	 an	
Hunger,	Erschöpfung	und	Seuchen.	Von	den	870	000	Deportierten,	 die	 das	 „An-
siedlungsgebiet“	 in	Nord-Mesopotamien	 erreichten,	 kamen	 die	meisten	 –	 als	 das	
Deportationsbüro	 im	Frühjahr	 1916	 realisierte,	 dass	 das	 Sterben	 an	 Seuchen	 und	
Hunger	nicht	schnell	genug	ging	–	vor	allem	durch	Massaker	um.30 Im Verlauf des 
Sommers	und	Frühherbstes	1916	wurde	ein	Konzentrationslager	nach	dem	anderen	
durch	Massaker	oder	Massenverbrennungen	liquidiert.31

Nach	 einer	 hochrechnungsgestützten	 Schätzung	 der	 Deutschen	 Botschaft	 zu	
Konstantinopel	vom	Anfang	Oktober	1916	wurden	über	1,5	Millionen	armenische	
Bürgerinnen	und	Bürger	des	Osmanischen	Reiches	bei	Todesmärschen	und	Massa-
kern	getötet.32	Darüber	hinaus	wurden	über	300 000	armenische	Frauen	und	Kinder	
von	Muslimen	verschleppt,	versklavt	und	zwangsweise	islamisiert.	Nach	Angaben	
des	armenischen	Patriarchats	wurden	66	Städte	sowie	4.000	Dörfer	entvölkert	und	
2.350	Kirchen	entweder	zerstört	oder	in	Moscheen	umgewandelt.	Nur	einem	gerin-
gen	Teil	der	armenischen	Bevölkerung	gelang	die	Flucht	ins	Ausland.33

Auch	wenn	die	türkische	Regierung	ihre	Vernichtungspolitik	gegen	das	arme-
nische	Volk	zu	verschleiern	versuchte,	blieb	diese	schon	beim	Beginn	den	europäi-
schen	Regierungen	 nicht	 verborgen.	Bereits	 am	 24.	Mai	 1915	 veröffentlichte	 die	
Nachrichtenagentur	 „Agence	 Havas“	 eine	 gemeinsame	 Erklärung	 der	 britischen,	
französischen	und	russischen	Regierungen,	 in	der	diese	die	Türkei	wegen	Verbre-
chens	gegen	Menschlichkeit	und	Zivilisation	anklagten.	„Seit	ungefähr	einem	Mo-
nat“,	 so	 in	 der	Erklärung	der	Alliierten,	 „begeht	 die	 türkische	und	kurdische	Be-
völkerung	Armeniens	 unter	Duldung	 und	 oft	mit	Unterstützung	 der	 osmanischen	

30	 Zwischen	Sommer	und	Herbst	1915	erreichten	870	000	armenische	Deportierte	in	drei	Mar-
gen	à	130	000,	150	000	sowie	590	000	Personen	die	osmanische	Provinz	Syrien	(nicht	deckungsgleich	
mit	dem	heutigen	Staat	dieses	Namens),	wo	die	meisten	von	ihnen	vorläufig	in	Konzentrationslagern	
interniert	wurden.	Allein	in	den	Gebieten	von	Ras-al-Ain	und	Deir	ez-Zor	wurden	fast	200	000	Men-
schen	getötet.	 Siehe	Kévorkian,	R.	H.:	L’extermination	 des	 déportés	Arméniens	Ottomans	 dans	 les	
camps	de	concentration	de	Syrie-Mésopotamie	(1915—1916):	Da	deuxième	phase	du	génocide.	Tome	
II.	«Revue	d’Histoire	Arménienne	Contemporaine»,	Numéro	Spécial,	Tome	II,	1998,	7—244,	insbeson-
dere	S.	14,	60—61. 

31	 Ebd.
32	 Vgl.	Der	Geschäftsträger	der	Deutschen	Botschaft	Konstantinopel,	Radowitz,	an	Reichskanz-

ler	Bethmann-Hollweg,	Telegramm	vom	04.10.1916,	Politisches	Archiv	des	Auswärtigen	Amtes	(PA/
AA),	 http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/	 $$AllDocs/1916—10—04-DE-002	 (abge-
rufen	am	23.12.2018).

33	 Vgl.	Melk’onyan,	Ašot:	Hayoc‘	patmowt’yown,	Erevan	1998,	S.	181—182.
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Behörden	Massenmorde	unter	den	Armeniern.	Solche	Massenmorde	haben	um	die	
Mitte	 des	April	 in	Erzerum,	Terdschan,	Egin,	Bitlis,	Musch,	 Sassun,	 Zeytun	 und	
in	 ganz	Kilikien	 stattgefunden.	Die	 Einwohner	 von	 ungefähr	 hundert	 Dörfern	 in	
der	Umgebung	von	Wan	sind	alle	ermordet	und	das	armenische	Viertel	ist	von	den	
Kurden	belagert	worden.	Zur	selben	Zeit	hat	die	osmanische	Regierung	gegen	die	
wehrlose	armenische	Bevölkerung	in	Konstantinopel	gewütet.	In	Anbetracht	dieses	
neuerlichen	Verbrechens	der	Türkei	gegen	Menschlichkeit	und	Zivilisation	geben	
die	alliierten	Regierungen	der	Hohen	Pforte	öffentlich	bekannt,	dass	 sie	alle	Mit-
glieder	der	türkischen	Regierung	sowie	diejenigen	ihrer	Handlanger,	die	an	solchen	
Massenmorden	beteiligt	sind,	persönlich	zur	Rechenschaft	ziehen	werden.“34

Die	 deutsche	Regierung	war	 bestens	 informiert	 über	 all	 diese	Vorgänge.	 Sie	
zeigte	aber	noch	im	Frühjahr	1915	bzw.	seit	Beginn	des	Völkermords	kein	Interesse	
an	der	wirksamen	Verhinderung	dieser	Massenvernichtung.	Sie	begnügte	sich	da-
mit,	sich	den	türkischen	Gräueltaten	mit	„in	freundlicher	Weise“	ausgesprochenen	
Warnungen	zu	widersetzen.	Selbst	dies	geschah	weniger	um	der	Gerechtigkeit	wil-
len,	als	mit	dem	politischen	Kalkül,	möglichen	Vorwürfen	deutscher	Mitschuld	oder	
Mitverantwortung	zuvorzukommen.35

34	 Siehe	Lepsius,	J.:	Der	Todesgang	des	Armenischen	Volkes,	Bericht	über	das	Schicksal	des	
Armenischen	Volkes	 in	der	Türkei	während	des	Weltkrieges	 (Reprint,	Besorgt	von	der	Deutsch-Ar-
menischen	Gesellschaft,	der	Ausgabe:	Missionshandlung	und	Verlag	Potsdam	1930),	Heidelberg	1980,	
S.	200.	Vgl.	die	englische	Version	der	Erklärung:	https://www.armenian-genocide.org/Affirmation.160/
current_category.7/offset.50/affirmation_detail.html	(abgerufen	am	15.01.2020)

35	 Dies	belegt	ebenfalls	die	deutsche	diplomatische	Korrespondenz.	„Um	eventuellen	späteren	
Invektiven	unserer	Feinde,	als	seien	wir	mitschuldig	an	dem	rigorosen	türkischen	Vorgehen,	wirksam	
entgegentreten	zu	können“,	telegraphierte	beispielsweise	der	deutsche	Botschafter	in	Konstantinopel	
Hans	Freiherr	von	Wangenheim	am	7.	Juli	1915	an	den	Reichskanzler,	„habe	ich	es	daher	für	geboten	
erachtet,	die	Pforte	darauf	aufmerksam	zu	machen,	dass	wir	Deportationen	der	armenischen	Bevöl-
kerung	 nur	 insofern	 billigen,	 als	 sie	 durch	militärische	Rücksichten	 geboten	 ist	 und	 zur	 Sicherung	
gegen	Aufstände	dient,	dass	aber	bei	Ausführung	dieser	Maßregel	die	Deportierten	vor	Plünderung	und	
Metzeleien	zu	schützen	seien.	Um	diesen	Vorstellungen	den	nötigen	Nachdruck	zu	geben,	habe	ich	sie	
schriftlich	in	Form	eines	Memorandums	zusammengefasst,	das	ich	am	4.	d.	M.	dem	Großwesir	persön-
lich	überreicht	habe.“	Siehe	Der	Botschafter	in	Konstantinopel	(Wangenheim)	an	den	Reichskanzler	
(Bethmann	Hollweg),	Telegramm	vom	07.07.1915,	Politisches	Archiv	des	Auswärtigen	Amtes	 (PA/
AA),	http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915—07—07-DE-001	(abgeru-
fen	am	23.12.2018).	In	einem	anderen	von	Wangenheim	am	16.	Juli	an	den	Kanzler	geschickten	Tele-
gramm	hieß	es:	„Wenn	ich	in	letzter	Zeit	über	diese	Vorgänge	Euer	Exzellenz	ausführlicher	berichtet	
habe,	so	geschah	dies	in	der	auch	von	Vicekonsul	Kuckhoff	geteilten	Voraussicht,	dass	unsere	Feinde	
uns	später	eine	gewisse	Mitschuld	daran	nachsagen	werden.	An	der	Hand	meiner	Berichte	werden	wir	
in	der	Lage	sein,	der	feindlichen	Welt	insbesonders	durch	die	Presse	zu	gegebener	Zeit	nachzuweisen,	
dass	wir	die	zu	weit	gehenden	Maßnahmen	der	türkischen	Regierung	und	noch	mehr	die	Ausschreitun-
gen	lokaler	Organe	stets	nachdrücklich	verurteilt	haben.“	Siehe	Mikaelyan,	Wardges:	Die	Armenische	
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Die	 deutsche	Regierung	 versuchte	 dabei,	 ihre	 duldende	Hinnahme	 der	 türki-
schen Vernichtungspolitik damit zu rechtfertigen, dass die osmanische Regierung 
das	Militärbündnis	mit	Deutschland	beenden	würde,	sollte	sie	wegen	der	Vernich-
tung	der	Armenier	unter	Druck	gesetzt	werden.36

Dass	diese	„Begründung“	 in	Wirklichkeit	nur	ein	Vorwand	war	und	das	Deut-
sche	Reich	den	Völkermord	hätte	verhindern	können,	ohne	das	Kriegsbündnis	zu	ge-
fährden,	wird	durch	eine	Analyse	der	betreffenden	Vorgänge	und	der	dazugehörigen	
Dokumentationen	vollkommen	bestätigt.	Das	ist	nicht	zuletzt	durch	das	Verhalten	des	
Leiters	der	deutschen	Militärmission	im	Osmanischen	Reich,	General	Otto	Liman	von	
Sanders,	bewiesen	worden,	der	im	November	1916	unter	Androhung	von	Waffenge-
walt	dem	für	die	Provinz	Aydin	zuständigen	jungtürkischen	Gouverneur	Rahmi	Arslan	
verbot,	die	Armenier	aus	Smyrna	zu	deportieren.	Bemerkenswerterweise	begründete	
von	Sanders	sein	Verbot	mit	militärstrategischen	Motiven,	welche	das	jungtürkische	
Regime	sonst	stets	offiziell	zum	Vorwand	für	die	Deportation	der	Armenier	benutzte.37

Ein	 weiteres	 Beispiel	 auf	 lokaler	 Ebene	 lieferte	 Feldmarschall	 Colmar	 von	
der	Goltz,	als	er	die	Deportation	der	Armenier	aus	Mossul	erfolgreich	unterband.38 

Frage	und	der	Genozid	an	den	Armeniern.	Dokumente	aus	dem	politischen	Archiv	des	deutschen	Aus-
wärtigen	Amts,	Jerewan	2004,	S.	157.	Es	ist	dabei	bemerkenswert,	dass	Wangenheim	im	genannten	
Bericht	vom	7.	Juli	offen	ausdrückt,	dass	die	türkische	Regierung	beabsichtige,	„die	armenische	Rasse	
im	türkischen	Reiche	zu	vernichten.“	Vgl.	Lepsius,	Johannes:	Deutschland	und	Armenien	1914—1918,	
Sammlung	diplomatischer	Aktenstücke,	Potsdam	1919,	S.	94.

36	 Vgl.	die	Rede	des	Staatssekretärs	Gottlieb	von	Jagow	auf	einer	Sitzung	im	Reichstag	am	29.	
September	1916.	A.a.O.,	S.	294.

37	 „Ich	schickte	am	10.	November	morgens	den	Chef	des	Stabes	der	V.	Armee,	Oberst	Kiasim	
Bey,	zum	Wali“,	schrieb	diesbezüglich	von	Sanders	in	seinem	am	17.	November	1916	an	die	Botschaft	
geschickten	Bericht,	„und	ließ	ihm	sagen,	dass	ich	derartige	Massenverhaftungen	und	Transporte,	wel-
che	 in	einer	vom	Feinde	bedrohten	Stadt	nach	verschiedenen	Richtungen	in	das	militärische	Gebiet	
eingriffen,	nicht	weiter	dulden	würde.	Sollte	die	Polizei	trotzdem	mit	diesen	Maßnahmen	fortfahren,	so	
würde	ich	sie	mit	Waffengewalt	durch	die	mir	unterstehenden	Truppen	verhindern.	Ich	gab	dem	Wali	bis	
zum	Mittag	dieses	Tages	Zeit,	sich	zu	entscheiden.	Den	Kommandierenden	General	in	Smyrna,	König-
lich	Preußischen	Oberst	Trommer,	der	die	Vorgänge	bereits	kannte,	verständigte	ich	durch	Major	Prigge	
von	obiger	Mitteilung	und	den	eventuell	zu	treffenden	Maßnahmen.	Gegen	1.30	Uhr	nachmittags	kam	
Major	Kiasim	Bey	vom	Wali,	der	in	Burnabad	war,	zurück	und	meldete	mir,	dass	die	Verhaftungen	und	
Transporte	eingestellt	worden	seien	und	unterbleiben	würden.“	A.a.O.,	S.	312—313.	Vgl.	Vierbücher,	
Heinrich:	Was	die	kaiserliche	Regierung	den	deutschen	Untertanen	verschwiegen	hat.	Armenien	1915.	
Hamburg	1930,	S.	75;	Vgl.	Lepsius,	J.:	Der	Prozess	Teilirian-Talaat,	in:	DO,	1921,	S.	70.

38	 Als	im	Dezember	1915	die	Deportation	der	Armenier	in	Mossul	sowie	die	der	dorthin	ver-
schickten	Bagdader	Armenier	 in	Richtung	Euphrat	befohlen	wurde,	 intervenierte	der	Feldmarschall	
energisch	bei	den	Provinzbehörden.	„Die	Sache	zog	sich	fast	einen	Monat	lang	hin“,	so	in	einem	Be-
richt	 des	 Legationsrats	Dieckhoff,	 „und	 der	 Feldmarschall	 konnte	 zunächst	 nur	 erreichen,	 dass	 die	
Armenier	einstweilen	in	Mossul	auf	weitere	Weisung	warten	sollten.	Als	bis	Mitte	Januar	I916	keine	
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Wenn	diese	beiden	hochrangigen	deutschen	Offiziere	aus	eigener	Initiative,	ja,	sogar	
ohne	zuvor	Berlin	um	Erlaubnis	zu	bitten,	die	Deportation	der	Armenier	aus	Smyrna	
und	Mossul	 erfolgreich	 verhindern	 konnten,	wie	 zielführend	wäre	 dann	 erst	 eine	
humanitäre Intervention der deutschen Regierung gewesen?39

Die	Ansicht,	 dass	 trotz	 starken	 Drucks	 seitens	 Deutschlands	 auf	 die	 Türkei	
das	Waffenbündnis	 nicht	 zerbrechen	würde,	 ist	 nicht	 zuletzt	 auch	vom	deutschen	
Sonderbotschafter	zu	Konstantinopel,	Paul	Wolff	Metternich,	vertreten	worden,	der	
Ende	1915	seine	Regierung	vergeblich	dazu	zu	bewegen	versuchte,	Druck	auf	die	
osmanische	Regierung	auszuüben,	um	wenigstens	die	damals	noch	lebenden	Arme-
nier	vor	der	Vernichtung	zu	bewahren.	„Auch	soll	man	in	unserer	Presse	den	Unmut	
über	die	Armenierverfolgung	zum	Ausdruck	kommen	lassen	und	mit	Lobhudeleien	
der	Türken	aufhören“,	schrieb	Metternich	am	7.	Dezember	1915	an	den	Reichskanz-
ler.	„Was	sie	[die	Türken;	AH]	leisten,	ist	unser	Werk,	sind	unsere	Offiziere,	unsere	
Geschütze,	unser	Geld.	Ohne	unsere	Hülfe	fällt	der	geblähte	Frosch	in	sich	selbst	
zusammen.	Wir	brauchen	gar	nicht	so	ängstlich	mit	den	Türken	umzugehen.	Leicht	
können	sie	nicht	auf	die	andere	Seite	schwenken	und	Frieden	machen.	Mit	den	jet-
zigen	Machthabern	wird	die	englische	Regierung	nicht	leicht	paktieren,	schon	eher	
mit	Djemal,	wenn	 er,	was	 nicht	 ausgeschlossen	 ist,	 Enver	 verdrängen	 sollte.	Die	
englische	Regierung	sucht	seit	Jahren	Enver	zu	Fall	zu	bringen.	Dass	sie	einen	Se-
paratfrieden	mit	 den	 jetzigen	Machthabern	 anstrebt,	 ist	 höchst	 unwahrscheinlich.	
Noch	viel	unwahrscheinlicher,	dass	sie	Enver	Pascha	für	allgemeine	Friedens-Son-

Weisung	aus	Konstantinopel	eingetroffen	war,	verbot	der	Feldmarschall	auf	Grund	seiner	Oberbefehls-
haberbefugnisse	 dem	Wali	 von	Mossul,	 die	Armenier	weiter	 zu	 transportieren.	Der	Wali	 berichtete	
erneut	nach	Konstantinopel.	Eine	Antwort	war	bis	zum	27.	Januar	nicht	eingetroffen,	vielmehr	kam	die	
Nachricht,	die	Regierung	bestehe	auf	dem	Abtransport.	Hierauf	bat	der	Feldmarschall	 telegraphisch	
um	seine	sofortige	Abberufung.	Erst	 jetzt	antwortete	Enver	Pascha	 in	einem	verbindlich	gehaltenen	
Telegramm,	in	welchem	er	Zusicherungen	bezüglich	des	Verbleibens	der	Armenier	in	Mossul	machte,	
im	Übrigen	aber	den	Feldmarschall	darauf	hinwies,	dass	ihn	seine	Oberbefehlshaberbefugnisse	nicht	
berechtigen,	sich	in	die	inneren	Angelegenheiten	des	türkischen	Reiches	einzumischen.“	Siehe	Lepsi-
us,	J.:	Deutschland	und	Armenien	1914—1918,	S.	218—219.	Dieser	Hinweis	des	Kriegsministers	hatte	
keinen	wahren	Anhaltspunkt:	Wenn	man	davon	ausginge,	dass	die	jungtürkische	Regierung	die	Depor-
tation	der	Armenier	offiziell	stets	durch	militärstrategische	Gründe	zu	motivieren	versuchte,	dürfte	das	
im	Osmanischen	Reich	stationierte	deutsche	Militär	diese	-	militärstrategisch	keineswegs	gerechtfer-
tigte	-	Maßregel	vollständig	oder	zum	größten	Teil	unterbinden,	ohne	sich	deswegen	eine	Einmischung	
in	die	inneren	Angelegenheiten	des	Osmanischen	Reiches	zuschreiben	zu	lassen.	Und	es	war	natürlich	
kein	Zufall,	dass	sowohl	von	Sanders	als	auch	von	der	Goltz	ihre	genannten	Verbote	gerade	durch	mi-
litärstrategische	Gründe	motivierten.

39	 Allerdings	blieb	das	Verbot	des	Feldmarschalls	nur	bis	zu	seinem	Tod	im	April	1916,	also	nur	
wenige	Monate	in	Kraft.
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dierungen	benutzt.	Es	stehen	ihr	hundert	andere	Kanäle	hierzu	offen.	Um	in	der	Ar-
menierfrage	Erfolg	zu	haben,	müssen	wir	der	türkischen	Regierung	Furcht	vor	den	
Folgen	einflößen.	Wagen	wir	aus	militärischen	Gründen	kein	festeres	Auftreten,	so	
bleibt	nichts	übrig,	als	mit	ferneren	erfolglosen	Verwahrungen,	die	mehr	verärgern	
als	nützen,	zuzusehen,	wie	unser	Bundesgenosse	weiter	massakriert.“40

Anstatt	 aber	 dem	Morden	 ein	 Ende	 zu	 setzen,	 kommentierte	 Reichskanzler	
Theobald	von	Bethmann-Hollweg	die	Eingabe	des	Botschafters	Wolff	Metternich	
mit	 einem	 inzwischen	weithin	bekannten	Zynismus:	 „Unser	 einziges	Ziel	 ist,	 die	
Türkei	bis	zum	Ende	des	Krieges	an	unserer	Seite	zu	halten,	gleichgültig,	ob	darü-
ber	Armenier	zugrunde	gehen	oder	nicht.“41

Dies	 alles	weist	 auf	 den	 absoluten	moralischen	Bankrott	 hin,	worin	 sich	 die	
politische	und	militärische	Führung	des	Deutschen	Reichs	schon	in	den	ersten	Welt-
kriegsjahren	befand.42

40	 Vgl.	Der	Botschafter	in	Außerordentlicher	Mission	in	Konstantinopel	(Wolff-Metternich)	an	
den	Reichskanzler	(Bethmann	Hollweg),	Telegramm	vom	07.12.1915,	Politisches	Archiv	des	Auswär-
tigen	 Amtes	 (PA/AA),	 http://www.armenocide.net/	 armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915—12—
07-DE-001	(abgerufen	am	23.12.2018).

41	 Vgl.	Hosfeld,	Rolf:	Tod	in	der	Wüste.	Der	Völkermord	an	den	Armeniern,	München	2015,	S.	
255. 

42	 Etwa	800	deutsche	Offiziere	waren	integraler	Bestandteil	der	osmanisch-türkischen	Armee,	
gehörten	ihrem	Kommando	und	ihrem	Generalstab	an.	Der	preußische	Generalmajor	Friedrich	Bronsart	
von	Schellendorf,	Generalstabschef	des	osmanischen	Feldheeres	und	enger	Berater	des	jungtürkischen	
Kriegsministers	Enver,	begrüßte	die	Deportationen	der	Armenier.	Den	US-Botschafter	in	Konstantino-
pel,	Henry	Morgenthau,	der	auf	die	Rolle	der	Deutschen	im	Osmanischen	Reich	hinwies,	beschimpfte	
er	als	„Juden“	und	„Gesandten	der	‚Ver-un-reinigten‘	Staaten	von	Nordamerika“.	Der	preußische	Ge-
neral	und	spätere	Feldmarschall	Colmar	Freiherr	von	der	Goltz,	oberster	Ausbilder	der	osmanisch-tür-
kischen	Armee,	 hatte	 schon	 1913	 vorgeschlagen,	 die	 christlichen	Armenier	 nach	Mesopotamien	 zu	
deportieren, um im anatolischen Kernland des Osmanischen Reiches ein homogenes muslimisches 
Bollwerk	gegen	die	ebenfalls	christlichen	Russen	zu	schaffen.	Oberst	Otto	von	Feldmann,	deutscher	
Operationschef	im	osmanischen	Großen	Hauptquartier,	bekannte,	dass	„auch	deutsche	Offiziere	–	und	
ich	selbst	gehöre	zu	diesen	–	gezwungen	waren,	ihren	Rat	dahin	zu	geben,	zu	bestimmten	Zeiten	ge-
wisse	Gebiete	[…]	von	Armeniern	freizumachen.“	Der	deutsche	Konteradmiral	Wilhelm	Souchon,	der	
die	osmanische	Flotte	befehligte,	vermutete	im	Sommer	1915,	dass	drei	Viertel	der	Armenier	„bereits	
bei	Seite	geschaffen“	wurden.	In	seinem	Tagebuch	notierte	er:	„Für	die	Türkei	würde	es	eine	Erlösung	
sein,	wenn	sie	den	letzten	Armenier	umgebracht	hat.“	Und	Korvettenkapitän	Hans	Humann,	Marineat-
taché	an	der	deutschen	Botschaft	zu	Konstantinopel,	meinte	lapidar:	„Die	Armenier	wurden	jetzt	mehr	
oder	weniger	ausgerottet.	Das	ist	hart,	aber	nützlich.“	Einige	deutsche	Offiziere	waren	auch	direkt	an	
Massakern	beteiligt	oder	unterzeichneten	Befehle,	die	zur	Deportation	führten.	So	ließ	der	Artillerie-
offizier	Graf	Eberhard	Wolffskeel	von	Reichenberg,	der	dem	osmanischen	Generalstab	angehörte,	im	
Herbst	1915	das	armenische	Viertel	der	nordmesopotamischen	Stadt	Urfa	beschießen,	nachdem	er	zu-
vor	erfolglos	armenische	Bauern	belagert	hatte,	die	sich	auf	dem	„Mosesberg“	(Musa	Dağ	bzw.	Mussa	
Ler)	verschanzt	hatten,	um	ihrer	Deportation	zu	entgehen.	Oberstleutnant	Sylvester	Boettrich,	Direktor	
der	osmanischen	Feldeisenbahn,	unterzeichnete	den	Befehl,	der	die	Entlassung	und	Deportation	tau-
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Die	deutsche	Regierung	 sorgte	 dabei	 dafür,	 durch	Zensur	 und	 andere	 Instru-
mente	kritische	Stimmen	zum	Schweigen	zu	bringen.	Sie	behielt	diese	vorbehaltlose	
Duldungspolitik	auch	 im	 letzten	Kriegsjahr	noch	bei,	als	die	osmanisch-türkische	
Armee	nach	Ost-	bzw.	Russisch-Armenien	vorstieß	und	die	dortige	armenische	Be-
völkerung	massakrierte.

Etwa	300	000	Armenier,	meist	Bewohner	der	östlichen	Grenzgebiete	des	Os-
manischen	Reiches,	 hatten	 sich	 nach	Russisch-	 oder	Ostarmenien	 retten	 können.	
Die	 nach	 der	 Februarrevolution	 1917	 in	Russland	 gebildete	 provisorische	Regie-
rung	der	Menschewiki	erklärte	das	von	der	russischen	Armee	besetzte	Osmanisch-	
oder	Westarmenien	zu	einem	Militärgouvernement,	das	unmittelbar	ihr	unterstehen	
sollte.	Sie	gestattete	den	armenischen	Flüchtlingen,	in	ihre	Heimat	zurückzukehren.	
Bis	Oktober	1917	waren	über	140	000	armenische	Flüchtlinge	in	ihre	Heimatorte	
zurückgekehrt.	Der	im	Mai	1917	in	Jerewan	gebildete	westarmenische	Nationalrat	
kümmerte	sich	um	die	Organisation	der	Heimkehr	der	Flüchtlinge,	den	Wiederauf-
bau	des	Schulwesens	und	die	Gründung	von	Waisenhäusern.	Es	kam	zur	Sammlung	
von	Lösegeld	zur	Befreiung	der	 in	muslimische	Haushalte	verschleppten	armeni-
schen Kinder und Frauen. 

Diese	Entwicklung	endete,	als	im	Oktober	1917	die	Bolschewiki	in	Petersburg	
die	Macht	ergriffen.	Die	neue	Regierung	unter	Lenin,	die	von	der	Entente	nicht	an-
erkannt	wurde	und	dabei	mit	vielen	inneren	Gegnern	im	Krieg	stand,	sah	sich	ge-
zwungen,	 ihre	Truppen	 aus	 den	 besetzten	Gebieten	 des	Osmanischen	Reichs	 zu-
rückzuziehen,	was	 den	 osmanisch-türkischen	Militärs	 schon	 im	 Januar	 1918	 den	
Verstoß	 gegen	 den	 am	 5.	Dezember	 geschlossenen	Waffenstillstand	 und	weiteres	
Vordringen	nach	Osten	ermöglichte.	Kurz	danach,	am	3.	März	1918	gelang	es	der	
politisch-militärischen	 Führung	 des	 Deutschen	 Reiches,	 die	 russische	 Regierung	
zur	Unterzeichnung	des	für	Russland	ungünstigen	Friedensvertrages	von	Brest-Li-
towsk	zu	zwingen;	danach	musste	Russland	mehrere	seiner	europäischen	Gebiete	an	
Deutschland	und	darüber	hinaus	sowohl	die	russisch	besetzten	Teile	West-	bzw.	Os-
manisch-Armeniens	als	auch	die	Bezirke	Kars,	Ardahan	und	Batumi,	die	seit	1878	
zum	Russischen	Reich	gehört	hatten,	an	das	Osmanische	Reich	abtreten.	

sender	Armenier	zur	Folge	hatte,	die	beim	Bau	der	Bagdadbahn	eingesetzt	waren.	Der	Schweizer	Dia-
kon	Jakob	Künzler,	Augenzeuge	eines	Massakers	an	armenischen	Bahnarbeitern,	berichtete:	„Mit	dem	
Messer	wurden	sie	alle	erledigt.“	Siehe	Das	Deutsche	Reich	und	seine	Verstrickung	in	den	Völkermord	
an	den	Armeniern,	/http://haypressnews.wordpress.com/2012/04/01/	(abgerufen	am	04.10.2018).	Vgl.	
Künzler,	Jakob:	Im	Lande	des	Blutes	und	der	Tränen.	Erlebnisse	in	Mesopotamien	während	des	Welt-
krieges	(1914—1918),	2.	Auflage,	Zürich	2004,	S.	99.
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Die	 jungtürkische	Regierung	sah	 im	Brester	Vertrag	die	günstige	Gelegen-
heit,	nicht	nur	die	abgetretenen	Gebiete,	sondern	den	gesamten	Südkaukasus	zu	
beherrschen,	um	dadurch	 ihre	pantürkischen	Ziele	zu	verwirklichen.	Der	 türki-
sche	Vorstoß	wurde	 durch	 neuerliche	Massaker	 an	 der	weitgehend	 schutzlosen	
friedlichen	 armenischen	 Bevölkerung	 begleitet,	 während	 die	 an	 Zahl	 geringen	
und	 schlecht	 bewaffneten	 armenischen	 Verteidigungstruppen	 keinen	 erfolgrei-
chen	Widerstand	zu	leisten	vermochten.	Erst	Ende	Mai	1918,	als	die	türkischen	
Truppen	 bereits	 in	 der	Araratebene	 auf	 Etschmiadsin	 und	 Jerewan	 vorstießen,	
gelang	die	Gegenwehr.	Als	die	 türkische	Militärführung,	die	eine	schwere	Nie-
derlage	erlitt,	sich	mit	der	Unterzeichnung	des	Batumer	Vertrags	am	4.	Juni	1918	
zur	Anerkennung	der	Ersten	Republik	Armenien	mit	einem	Territorium	von	etwa	
12.000	qkm	gezwungen	sah,	baute	sie	eine	neue	Vernichtungsstrategie	auf:	Durch	
politische und wirtschaftliche Isolierung sowie durch die vertragswidrige Beset-
zung	ihrer	ertragreichen	Gebiete	sollte	die	kleine	Republik	Armenien	ausgehun-
gert	 werden.	 Bei	 diesem	Vorgehen	 konnte	 die	 jungtürkische	 Regierung	 einige	
Erfolge	 erzielen:	Nachdem	 die	Bevölkerung	 der	 genannten	Gebiete	 zur	 Flucht	
gezwungen	war,	belief	sich	die	Zahl	der	Obdachlosen	in	der	Republik	Armenien	
auf	über	500	000	völlig	mittelloser	Menschen.	In	nur	sechs	Monaten	verhunger-
ten	davon	im	Jahr	1918	über	180	000	Menschen,	viele	von	ihnen	osmanisch-ar-
menische	Flüchtlinge.43

Eine	weitere	Folge	der	türkischen	Expansions-	und	Vernichtungspolitik	gegen-
über	den	Armeniern	war	das	im	September	1918	bei	der	türkischen	Besetzung	Ba-
kus	errichtete	Blutbad,	als	bewaffnete	Irreguläre	aus	der	ansässigen	muslimischen	
Bevölkerung,	vielfach	ermutigt	von	den	türkischen	Besatzern,	die	armenische	Be-
völkerung	Bakus	und	seiner	Umgebung	massakrierten,	mit	30	000	Opfern.44

Die	deutsche	Regierung	erhielt	auch	1918	von	vielen	Seiten	alarmierende	Nach-
richten	über	die	neuerlichen	systematischen	Massaker	und	anderen	Gräueltaten	an	
der	armenischen	Bevölkerung	in	russisch-	bzw.	ostarmenischen	Gebieten	und	ande-
ren	Distrikten	des	Südkaukasus,	verbunden	mit	Appellen,	die	Türkei	von	ihrer	Ver-
nichtungspolitik	 abzuhalten	 und	 sie	 zum	Rückzug	 ihrer	 Streitkräfte	 hinter	 die	 im	

43	 Für	Ausführlicheres	über	die	genannten	Massaker	und	weiteren	Vorgänge	im	Jahr	1918	siehe	
Hayruni,	A.:	Armenien	in	der	deutschen	Außenpolitik	im	Jahr	1918,	Jerewan	2017.	

44	 Für	Ausführlicheres	über	das	Massaker	in	Baku	siehe	den	Augenzeugenbericht	des	osmani-
schen	Oberstleutnants	Paraquin,	der	sich	in	Baku	als	Chef	des	Generalstabes	der	osmanischen	Heeres-
gruppe	Ost	betätigte.	Paraquin:	Vorgänge	in	Baku	nach	der	Einnahme	am	16.	Und	17.	September	1918,	
in:	Lepsius,	J.:	Deutschland	und	Armenien	1914—1918,	S.	441—446.
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Brester Vertrag gezogene Grenze zu zwingen.45	Sie	zeigte	sich	jedoch	nicht	bereit,	
ihre	Hinnahme	der	Vernichtungsmaßnahmen	ihres	osmanischen	Kriegsverbündeten	
aufzugeben;	hierin	zeigte	sie	somit	eine	Fortsetzung	der	bereits	1915	angesichts	der	
Deportation	 und	Vernichtung	 der	 osmanisch-armenischen	Bevölkerung	 eingenom-
menen	Haltung.	Wie	damals,	begnügte	sie	sich	auch	1918	mit	friedlichen	Warnungen	
an	die	jungtürkische	Adresse.	Und	selbst	dies	geschah	hauptsächlich	aus	dem	Kalkül,	
möglichen	Vorwürfen	deutscher	Mitschuld	oder	Mitverantwortung	vorzubeugen.	

NACH DEM WAFFENSTILLSTAND

Nach	Unterzeichnung	des	Waffenstillstandes	mit	dem	im	Weltkrieg	besiegten	
Osmanischen	Reich	 (am	30.	Oktober	1918)	vergingen	mehr	als	 anderthalb	 Jahre,	
bis	am	10.	August	1920	der	Vertrag	von	Sèvres	geschlossen	wurde,	der	den	Krieg	
zwischen	 der	 Entente	 und	 dem	 Osmanischen	 Reich	 beenden	 sollte.	 Die	Artikel	
88—93	bezogen	sich	dabei	ausschließlich	auf	Armenien.	Mit	Artikel	88	wurde	das	

45	 „Die	Lage	verschlimmert	sich	täglich“,	schrieb	der	deutsche	General	Kreß	von	Kressenstein	
im	August	1918	an	seine	Regierung.	„Sollten	alle	verzweifelten	Hilferufe	der	Regierung	und	der	obers-
ten	Geistlichkeit	Armeniens	ungehört	verhallen,	so	wird	die	Verantwortung	für	Vernichtung	dieses	al-
ten	christ	lichen	Volkes	für	immer	auf	Deutschland	und	Österreich	lasten.	Geschichte	wird	und	muss	
Zugeständnis	 versagen,	 dass	 die	beiden	großen	Christenreiche	Mitteleuropas	nicht	 imstande	waren,	
wenigstens hier, wo es sich um Sein oder Nichtsein eines ganzen Volkes handelt, ihrem asiatischen Ver-
bündeten	ihren	Willen	aufzuzwingen.“	A.a.O.,	S.	431.	Es	wurden	nicht	nur	an	die	deutsche	Regierung,	
sondern	auch	an	den	Reichstag	vielfach	Appelle	und	Warnungen	geschickt.	„Kann	Deutschland“,	so	in	
einer	von	der	DAG	schon	am	27.	April	1918	an	den	Reichstag	gerichteten	Eingabe,	„nachdem	es	die	
Vernichtung	der	christlichen	Armenier	in	der	Türkei	nicht	gehindert	hat,	[…]	nun	dulden,	dass	auch	
die	Armenier	des	Kaukasus	demselben	Schicksal	verfallen?	Deutschland	allein	ist	imstande,	dem	ver-
hängnisvollen	Vorgehen	der	Türken	Halt	zu	gebieten.	Es	sollte	sie	veranlassen,	in	den	von	Russland	
abgetretenen	Gebieten	das	Selbstbestimmungsrecht	 der	Völker	 zu	 achten.	Es	 sollte	 sie	 hindern,	 die	
durch	den	Friedensvertrag	gezogenen	Grenzen	zu	überschreiten.	Es	sollte	fordern,	dass	die	Türken	sich	
jeder	Einmischung	in	die	inneren	Angelegenheiten	des	Kaukasus	enthalten,	wo	soeben	eine	friedliche	
Auseinandersetzung	der	einzelnen	Nationen	über	die	Grenzen	ihres	Volkstums	auf	dem	Wege	war	voll-
zogen zu werden. Es sind dies alles Punkte, die mit den Bestimmungen des Brester Friedensvertrags 
übereinstimmen.	Deutschland	hat	den	Vertrag	unterzeichnet	und	damit	eine	Verantwortung	für	die	Inne-
haltung	aller	seiner	Bestimmungen	übernommen.	Es	sollte	sich	durch	keinerlei	Einwände	der	Türken	
davon	abhalten	lassen,	auf	der	strikten	Ausführung	dieser	Bestimmungen	zu	bestehen.	Eine	deutsche	
Kommission	müßte	an	Ort	und	Stelle	die	Innehaltung	der	Punkte	überwachen.	Da	die	Türken	andau-
ernd	vorrücken	und	mit	ihrem	Eindringen	in	das	am	stärksten	von	Armeniern	bewohnte	Gouvernement	
Eriwan	in	allernächster	Zeit	zu	rechnen	ist,	darf	keine	Zeit	verloren	werden.	Es	handelt	sich	um	Leben	
und	Sterben	einer	begabten	christlichen	Nation,	es	handelt	sich	um	unersetzliche	Kulturwerte.	Es	geht	
aber	 zugleich	um	die	Zukunftsinteressen	des	deutschen	Volkes	und	um	seinen	Beruf	 als	 christliche	
Nation.“	Siehe	Stier,	Ewald:	Geschäftsbericht	der	Deutsch-Armenischen	Gesellschaft.	Erstattet	auf	der	
Generalversammlung	am	21.	Mai	1919,	Berlin	1919.
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Osmanische	Reich	verpflichtet,	„Armenien,	wie	es	bereits	die	alliierten	Mächte	ge-
tan	haben,	als	einen	freien	und	unabhängigen	Staat	anzuerkennen.“	Gemäß	Artikel	
89	sollten	die	Grenzen	zwischen	Armenien	und	der	Türkei	in	den	Provinzen	Erzu-
rum,	Trapezunt,	Van	und	Bitlis	sowie	der	armenische	Zugang	zum	Meer	durch	den	
Präsidenten	 der	Vereinigten	 Staaten	 von	Amerika	 persönlich	 festgelegt	 werden.46 
Der	 diesbezügliche	 Schiedsspruch	W.	Wilsons	 erfolgte	 am	 20.	 November	 1920.	
Demnach	sollte	Armenien	ein	Gebietsgewinn	von	90.000	qkm	aus	den	Provinzen	
Erzurum,	Trapezunt,	Van	und	Bitlis	mit	einem	Zugang	zum	Schwarzen	Meer	ge-
sichert	werden.	Nach	dem	Anschluss	 dieses	Gebiets	 an	das	damalige	Territorium	
der	Republik	Armenien	sollte	das	gesamte	Hoheitsgebiet	des	armenischen	Staates	
161.370	qkm	betragen.47	Auf	der	Pariser	Friedenskonferenz	wurde	vergeblich	nach	
einem	Schutzstaat	gesucht,	der	das	Völkerbundmandat	für	Armenien	mit	allen	sei-
nen	Kosten	und	der	Verpflichtung	zur	Landesverteidigung	übernehmen	würde.	Für	
diese	Rolle	kamen	nur	die	Vereinigten	Staaten	in	Frage.	Der	amerikanische	Senat	
aber	 lehnte	mit	52	gegen	23	Stimmen	die	Übernahme	des	Mandats	 für	Armenien	
ab,48	weil	dies	angeblich	zu	hohe	Kosten	erforderte,	während	ihm	das	arme	und	in	
Trümmern	liegende	Land	wirtschaftlich	nicht	attraktiv	genug	zu	sein	schien.

Der	Vertrag	konnte	folglich	nicht	umgesetzt	werden,	weil	kein	Staat	bereit	war,	
die	damit	verbundenen	Verpflichtungen	zu	übernehmen,	während	die	östliche	Ar-
mee	des	Ankara-Regimes	unter	dem	–	im	Osmanischen	Reich	zur	Macht	gekomme-
nen	–	Mustafa	Kemal	schon	wenige	Wochen	nach	Unterzeichnung	des	Vertrags	in	
die	vormals	von	Armeniern	bewohnten	Provinzen	einmarschierte.	Anfang	Dezem-
ber	besetzten	russische	Bolschewiken	ihrerseits	die	de-facto-Republik	Armenien	im	
Südkaukasus	und	kurze	Zeit	später,	dem	Vertrag	von	Moskau	vom	16.	März	1921	
entsprechend, teilten die Regierung Lenins und das Ankara-Regime unter Kemal 
Armenien	untereinander	auf.	Dem	darauffolgenden	Aufstand	der	betroffenen	Arme-
nier und dem militärischen Vorgehen des kemalistischen Regimes gegen die Repu-
blik	Armenien	sah	die	Entente	tatenlos	zu.	Der	Völkerbund	kam	in	der	armenischen	
Frage	 zu	 keinem	 Ergebnis.	Auf	 der	 Londoner	 Orientkonferenz	 im	 Februar-März	
1921	bestand	man	nicht	mehr	auf	eine	Umsetzung	des	Vertrags	von	Sèvres.	Die	Tür-

46	 Meißner,	Axel:	Martin	Rades	„Christliche	Welt”	und	Armenien,	Berlin	2010,	S.	249.	Vgl.	Der	
türkische	Friedensvertrag,	in:	DO,	1920,	S.	41.

47	 Lazean,	Gabriēl:	Hayastan	ew	hay	datë	hay	ew	ṙows	yaraberowt’iwnnerow	loysin	tak,	Erewan	
1991,	S.	213.	Vgl.	Meißner,	A.:	Martin	Rades	„Christliche	Welt“,	S.	249.	Vgl.	Melk’onyan,	A.:	Hayoc‘	
patmowt’yown,	S.	207.

48	 Ebd.
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kei	wurde	lediglich	aufgefordert,	den	türkischen	Armeniern	eine	so	genannte	Natio-
nale	Heimstatt	an	ihrer	östlichen	Grenze	zu	sichern,	deren	Grenzen	von	einer	vom	
Völkerbund	ernannten	Kommission	festgelegt	werden	sollten.49

Der	genannten	Forderung	zur	Schaffung	einer	„Nationalen	Heimstatt“	für	die	
türkischen	Armenier	 war	 auch	 kein	 Erfolg	 beschieden,	 weil	 das	Ankara-Regime	
diese	ablehnte	und	wiederum	keine	Großmacht	bereit	war,	sich	dafür	einzusetzen.	
Schließlich	verzichteten	die	Entente-Mächte	bei	der	Lausanner	Friedenskonferenz	
auch	 auf	diese	Forderung.	 In	dem	am	24.	 Juli	 1923	 in	Lausanne	unterzeichneten	
multilateralen Vertrag kam die Armenische Frage nicht mehr zur Sprache.50 

DIE ABSCHLUSSPHASE DES GENOZIDS

Unter	diesen	Umständen	konnte	die	neue	kemalistische	Regierung	in	der	Türkei	
ungehindert	durch	neuerliche	Massaker	an	Überlebenden	und	systematische	Vertrei-
bungen	aus	dem	Lande	den	Völkermord	vollenden.51	Mustafa	Kemal	hatte	die	Füh-
rung	der	 türkischen	Nationalisten	übernommen	und	erkannte	den	Friedensvertrag	
von	Sèvres	nicht	an.	Er	begann	neben	einem	militärisch-politischen	Druck	auf	die	
Entente-Besatzungen	im	Lande	eine	massive	christenfeindliche	Politik	zu	betreiben,	
welche	darauf	abzielte,	die	Integrität	des	Osmanischen	Reiches	zu	wahren	und	des-
sen	Türkisierung	durch	Vertreibung	von	Christen	und	durch	neue	Massaker	an	der	
christlichen	Bevölkerung	zu	vollenden.	Diese	seine	Politik	bekam	besonders	nach	
der	Londoner	Konferenz	im	Frühjahr	1921,	bei	der	die	Entente-Mächte	die	kema-
listische	Regierung	anerkannten	und	auf	eine	Ausführung	des	Vertrags	von	Sèvres	
nicht	mehr	bestanden,	freie	Hand.	Es	wurden	von	Kemalisten	auch	den	christlichen	

49	 Meißner,	A.:	Martin	Rades	„Christliche	Welt“,	S.	249.	Vgl.	Lepsius,	J.:	Das	betrogene	Arme-
nien,	in:	DO,	1921,	S.	53.	Der	Ausdruck	„Foyer	national“	(nationale	Heimstatt)	war	dem	zionistischen	
Programm	für	Palästina	entlehnt,	das	unter	arabischer	bzw.	unter	englischer	Herrschaft	bleiben	sollte.	
Ebd.

50	 Lepsius,	J.:	Die	Armenische	Frage	in	Lausanne,	in:	DO,	1923,	S.	2.	Für	Ausführlicheres	über	
den	Vertrag	von	Lausanne	siehe	Naimark,	Norman	M.:	Flammender	Hass.	Ethnische	Säuberungen	im	
20.	Jahrhundert,	München	2004,	S.	70—75.

51	 Für	Ausführlicheres	über	M.	Kemal	und	die	von	ihm	geleitete	türkische	„Nationalbewegung“	
siehe	Hofmann,	T.:	Mit	einer	Stimme	sprechen	–	gegen	Völkermord,	in:	Hofmann,	Tessa	(Hg.):	Ver-
volgung,	Vertreibung	und	Vernichtung	der	Christen	im	Osmanischen	Reich	1912—1922,	mit	einem	Ge-
leitwort	von	Bischof	Dr.	Wolfgang	Huber,	Münster	2004,	S.	30—34.	Vgl.	Akçam,	Taner:	Armenien	und	
der	Völkermord.	Die	 Istanbuler	Prozesse	und	die	 türkische	Nationalbewegung,	Hamburger	Edition;	
Auflage:	Unveränd.	N.-A.	(1.	September	2004),	S.	122—137.	
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Hilfswerken,	welche	es	seit	dem	Waffenstillstand	 im	Land	gab,	viele	Hindernisse	
bereitet.	„Der	türkische	Staat,	der	ehemalige	Verbündete	Deutschlands“,	so	Schäfer,	
„schließt	jede	christliche	Missionstätigkeit	von	seinem	Staatsgebiet	aus.	Also	auch	
die	deutsche.	Die	Staatslenker	der	neuen	Türkei	wollen	die	Aufzucht	 ihres	 reinen	
Türkentums	auch	geistig	 selbst	gestalten.	Die	christliche	Mission	wiederum	kann	
dieser	Aufgabe	 ihre	Kräfte	nicht	widmen,	auch	dann	nicht,	wenn	es	unter	 irgend-
einer	 türkisch	gedachten	Form	möglich	wäre	–	etwa	durch	Subventionierung	von	
Anstalten und Waisenhäusern.“52

Die	Unduldsamkeit	der	kemalistischen	Regierung	gegenüber	den	Christen	so-
wie	den	christlichen	Liebeswerken	im	Lande,	zu	der	auch	die	muslimische	Bevöl-
kerung	mehrfach	angestachelt	wurde,	kannte	keine	Grenzen.	Die	Schweizer	Arme-
nierfreunde	mussten	schon	1921	 ihr	Waisenhaus	 in	Sivas	aus	dem	Inneren	an	die	
Küste	nach	Samsun,	dann	nach	Konstantinopel	und	schließlich	in	die	französische	
Schweiz	verlegen,	„weil	die	Türken	es	nicht	mehr	ansehen“	konnten,	„dass	Chris-
tenkinder	in	ihrer	Mitte“	lebten.	53

Selbst	Waisenhäuser,	die	unter	englischem	oder	amerikanischem	Schutz	stan-
den,	 „waren	 ihres	Lebens	 nicht	 sicher.“54	Mit	 dem	Ziel,	 die	 christlichen	 bzw.	 ar-
menischen	Hilfswerke	im	Lande	vollkommen	zu	beseitigen,	wurden	ihnen	von	der	
türkischen	Regierung	fortlaufend	Schwierigkeiten	in	den	Weg	gelegt,	die	ihren	Fort-
bestand	unmöglich	machte.	Man	machte	beispielsweise	die	Aufnahme	eines	christli-
chen	Waisenkindes	von	der	gleichzeitigen	Aufnahme	eines	türkischen	Waisenkindes	
in	derselben	Anstalt	abhängig,	oder	es	wurde	verlangt,	für	die	Pflege	eines	christ-
lichen	Waisenkindes	auch	Pflegekosten	eines	türkischen	Waisenkinds	auszuzahlen.	
Darüber	hinaus	wurde	der	christliche	Religionsunterricht	verboten	und	der	islami-
sche gefordert.55	„Als	im	Jahr	1919	die	Amerikaner	im	Osmanischen	Reich	22000	
christliche	Waisenkinder	in	70	Waisenhäusern	gesammelt	hatten,	um	sie	vor	der	Ge-
fahr des Verhungerns und der Vernichtung zu retten“, so Lepsius, „verlangten die 
türkischen	Behörden,	dass	ihnen	für	je	ein	Christenkind,	dass	sie	im	Lande	dulde-
ten,	die	Unterhaltskosten	für	je	ein	Türkenkind	ausgezahlt	würden.	Dies	tat	man	am	
Anfang.	Notorisch	aber	wanderte	der	größte	Teil	der	ausbezahlten	Summen	in	die	

52	 Schäfer,	R.:	Geschichte,	S.	110.
53	 Lepsius,	J.:	Unser	Waisenhausplan,	in:	DO,	1923,	S.	35.
54	 Ebd.
55	 Schäfer,	R.:	Geschichte,	S.	110.	Vgl.	Lepsius,	J.:	Herr	Christoffel	und	das	Near	East	Relief	

Work,	in:	DO,	1925,	S.	71.
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Taschen	der	 türkischen	Beamten,	und	die	 armenischen	Waisenkinder	waren	nicht	
einmal	ihres	Lebens	sicher.	Noch	nach	dem	Friedensschluss	fanden	unter	den	Augen	
der	Entente	mehrere	Massaker	in	Mersivan,	Marasch,	Hadjin	u.	a.	Orten	statt.“56

Als	der	Unterhalt	der	armenischen	Waisenkinder	in	der	Türkei	somit	zu	kost-
spielig	und	zu	gefährlich	wurde,	beschlossen	die	Amerikaner,	ihre	Waisenhäuser	in	
der	Türkei	zu	räumen	und	22	000	Waisen	in	nicht-türkische	Gebiete	zu	überführen.57 
Diese	Entscheidung	wurde	nicht	zuletzt	durch	die	erwähnten	jüngsten	Massaker	an	
den	Armeniern	in	Kilikien	und	anderen	Orten	veranlasst,	welche	durch	die	Untätig-
keit	der	Entente-Mächte	zur	Durchsetzung	des	Friedensvertrags	von	Sèvres	und	die	
frühzeitige	Räumung	ihrer	jeweiligen	Besatzungsgebiete	möglich	wurden.

Als	die	türkische	Regierung	1922	der	gesamten	christlichen	Bevölkerung	„alle	
Türen	 zur	Abwanderung“	öffnete,	 begann	 eine	massenweise	Flucht	 der	Armenier	
und	 anderer	Christen	 zur	 syrischen	Grenze.	Die	Auswanderung	 galt	 dabei	 in	 der	
Regel	als	ein	Muss,	und	diejenigen,	die	sich	weigerten,	 ihre	Heimat	zu	verlassen,	
wurden dazu durch verschiedene Bedrohungen gezwungen.58

Somit	wurde	der	Völkermord	selbst	in	dieser	seiner	Abschlussphase	ungestört	
fortgesetzt und vollendet.

56	 Ebd.	Für	Ausführlicheres	über	diese	Massaker	 siehe	Gasparyan,	Ṙowben:	 Iradrowt’yownë	
Kilikiayowm։	Hayeri	ink’napašpanakan	marterë,	in:	Hayoc’	patmowt’yown,	hator	IV,	Girk’	aṙaǰin,	Er-
ewan	2010,	S.	224—231․

57	 Lepsius,	J.:	Herr	Christoffel,	S.	71.	Die	amerikanische	Assoziation	„Near	East	Relief“	leistete	
einen	höchst	wichtigen	Beitrag	dazu,	die	den	Völkermord	überlebt	habenden	Reste	des	armenischen	
Volkes	am	Leben	zu	erhalten.	Seit	dem	Bestehen	dieses	Werkes	in	den	Jahren	1919	bis	1925	hat	sie	
rund	100	Millionen	Dollar	(das	waren	420	Millionen	Mark)	ausgegeben,	deren	größter	Teil	armeni-
schen	Waisenkindern	und	Flüchtlingen	zugutekam.	Im	genannten	Zeitraum	sind	von	ihm	nicht	weniger	
als	132	532	Waisen	versorgt	worden,	von	denen	75%	noch	nicht	zehn	Jahre	alt	waren.	Darüber	hinaus	
sind	500	000	Flüchtlinge	durch	ihre	Unterstützung	am	Leben	geblieben.	Die	Near	East-Waisenhäuser	
waren	anfänglich	über	die	ganze	Türkei	und	die	Nachbarländer	verteilt.	Es	stellte	sich	aber	sehr	bald	
heraus,	 dass,	 „je	 höher	 die	Kemalisten	 ihr	Haupt	 erhoben“,	 desto	weniger	 selbst	Waisenhäuser,	 die	
unter	englischem	oder	amerikanischem	Schutz	standen,	sicher	waren.	Hatten	doch	selbst	die	Schweizer	
Armenierfreunde	ihr	Waisenhaus	in	Sivas	aus	dem	Inneren	an	die	Küste	nach	Samsun,	dann	nach	Kon-
stantinopel	und	schließlich	in	die	französische	Schweiz	verlegen	müssen,	weil	die	Türken	es	nicht	mehr	
dulden	wollten,	das	Christenkinder	in	ihrer	Mitte	lebten.	Im	Jahr	1922	wurden	daher	zehntausende	von	
Waisenkindern	aus	dem	Innern	der	Türkei	nach	Syrien,	Ägypten,	Griechenland	und	in	die	Balkanländer	
abtransportiert,	die	dort	weiterhin	unter	dem	Schutz	der	betreffenden	Organisationen	standen.	Siehe	
Schäfer,	R.:	Geschichte,	S.	111.	Vgl.	Lepsius,	J.:	Unser	Waisenhausplan,	S.	35.	Vgl.	Lepsius,	J.:	Herr	
Christoffel,	S.	75.

58	 „Im	Jahre	1922	erschlossen	sich	die	Tore	für	alle	noch	in	der	Türkei	sich	befindenden	Arme-
nier“,	so	Künzler.	„Jetzt	waren	sie	frei,	das	Land	zu	verlassen,	ja	es	wurde	ihnen	vielfach	nahegelegt,	
auszuwandern,	und	wo	sie	es	nicht	verstehen	wollten,	da	wurde	durch	 irgendwelche	Gerüchte	über	
Verfolgungen	nachgeholfen.“	Künzler,	J.:	Im	Lande	des	Blutes	und	der	Tränen,	S.	180.
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ՀԻՄՆԱԲԱՌԵՐ.

Օսմանյան պետություն, Աբդուլ Համիդ II, հայկական կոտորածներ,
Գերմանիա, Յոհաննես Լեփսիուս, երիտթուրքեր, ցեղասպանություն,
եվրոպականմեծտերություններ,Սեւրիպայմանագիր,ՄուստաֆաՔեմալ

РЕЗЮМЕ

Статья	охватывает	1894—1923	годы.	геноцид,	систематически	проводимый	
правящими	режимами	Османского	государства	против	армянского	народа,	как	
единая	 непрерывная	 политика,	 достигшая	 своего	 апогея	 во	 время	 Великого	
геноцида.

1878	г.	впервые	представлен	на	основе	еще	не	введенных	в	научный	оборот	
первоисточников,	 особенно	 в	 немецкоязычной	 и	 армянской	 историографии.	
Политика	 султана	Абдул-Хамида	 II	 и	 его	 правительства,	 принятая	 султаном	
Абдул-Хамидом	 II	 и	 его	 правительством	 в	 1894—1896	 гг.,	 по	 решению	
армянского	 вопроса	 путем	 истребления	 армян	 в	 условиях	 бездействия	
великих	западных	держав,	взявших	на	себя	ответственность	за	осуществление	
Армянские	 реформы	 по	 Берлинскому	 договору.	 развязаны	 систематические	
массовые	убийства,	в	результате	которых	погибло	около	300000	армян.

Армянское	 население	 Аданы	 и	 соседних	 районов	 в	 1909	 году.	 Резня,	 а	
позднее	депортация	и	истребление	почти	всего	армянского	народа	Османского	
государства	 доказали,	 что	 пришедшие	 к	 власти	 младотурки	 были	 не	 только	
продолжением	 гамидийской	 геноцидной	политики,	 но	 и	 действовали	 в	 этом	
вопросе	гораздо	решительнее	и	радикальнее	,	стремясь	истребить	весь	народ,	
численность	 которого,	 по	 словам	 К.	 По	 данным	 посольства	 Германии	 в	
Польше,	их	было	около	2,5	млн.	человек.	1915—17	более	1,5	миллиона	из	них	
были	убиты,	а	число	похищенных	и	насильственно	исламизированных	армян	
превысило	четверть	миллиона.

Наряду	с	освещением	геноцида,	завершившегося	депортацией	последних	
остатков	армян	из	страны	властями	Кемаля,	также	делается	подробная	ссылка	
на	 толерантную	политику,	 проводимую	великими	 западными	державами,	 их	
пособничество	и	ответственность,	в	частности,	имперской	Германии.
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SUMMARY

The article covers the Genocide of the Armenian people systematically carried 
out	by	the	ruling	regimes	of	the	Ottoman	state	in	the	years	1894—1923	as	a	single	
continuous	policy,	which	reached	its	peak	during	the	years	of	1915—1917.	

Based	 on	 mostly	 German	 primary	 sources	 that	 have	 not	 yet	 been	 put	 into	
scientific	 circulation	 in	Armenian	 historiography,	 this	 article	 discusses	 the	 policy	
adopted	 by	 Sultan	Abdul	 Hamid	 II	 and	 his	 government	 to	 solve	 the	Armenian	
issue	by	exterminating	the	Armenians	in	the	conditions	of	the	inaction	of	the	great	
Western	 powers	 (who	 took	 responsibility	 for	 the	 implementation	 of	 Armenian	
reforms	under	the	Treaty	of	Berlin	in	1878),	which	resulted	in	systematic	massacres	
unleashed	between	1894—1896	that	left	some	300,000	Armenians	dead.	

The  massacre of the Armenian population of Adana and surrounding regions 
in	 1909,	 and	 later	 the	 deportation	 and	 slaughter	 of	 almost	 the	 entire	Armenian	
population of the Ottoman state proved that the Young Turks, who came to power, 
were	not	only	continuing	the	Hamidian	genocidal	policy,	but	also	acted	much	more	
decisively and radically in this matter, striving to exterminate the entire Armenian 
nation,	 the	 number	 of	 which,	 according	 to	 the	 data	 of	 the	 German	 embassy	 in	
Constantinople,	was	around	2.5	million.	During	1915—1917	more	than	1.5	million	
of	them	were	killed,	and	the	number	of	kidnapped	and	forcibly	Islamized	Armenians	
exceeded a quarter of a million.

Along with the coverage of the genocide, which ended with the deportation 
of	 the	 last	 remnants	 of	 the	Armenians	 from	 the	 country	 by	 the	Kemalist	 regime,	
detailed	reference	is	also	made	to	the	tolerant	policies	pursued	by	the	great	Western	
powers,	their	complicity	and	responsibility,	particularly	that	of	imperial	Germany.




